
EUROPÄISCHE KOMMISSION

Entscheidung der Kommission
vom 30 JAN.2008

zur Festsetzung einer Geldbuße gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates wegen Siegelbruch

Sache COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln,1 insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 20 
Absatz 2 Buchstabe d,

gestützt auf den Beschluss der Kommission vom 29. September 2006 zur Einleitung 
eines Verfahrens in dieser Sache,

nach Anhörung des betroffenen Unternehmens gemäß Artikel 27 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der 
Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der 
Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission2,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen3,

in Kenntnis des Abschlussberichts des Anhörungsbeauftragten4,

  
1 ABl. L1 vom 4.1.2003, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1419/2006 (ABl. L 

269 vom 28.9.2006, S. 1).
2 ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 18. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1792/2006 (ABl. L 362 

vom 20.12.2006, S. 1).
3 ABl C ... 2000, S..
4 ABl C ... 2000, S..
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

I. Sachverhalt

A. Betroffenes Unternehmen

1. Die E.ON AG (E.ON) ist ein in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten tätiges 
Energieunternehmen (vorwiegend Strom und Gas). Die E.ON Energie AG (EE) ist 
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der E.ON, die u.a. im Bereich der 
Elektrizitätserzeugung und -versorgung sowie des Elektrizitätshandels tätig ist. Der 
Sitz der E.ON ist in Düsseldorf, während die EE ihren Sitz in München hat.

B. Tatsächlicher Geschehensablauf

2. Nachdem die Kommission in den Besitz von Hinweisen auf 
wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen der genannten Unternehmen 
gekommen war, ordnete sie mit Entscheidung vom 24. Mai 2006 eine 
Nachprüfung gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 bei E.ON sowie 
den von ihr kontrollierten Unternehmen an5. Hierzu gehört unter namentlicher 
Nennung auch die EE. Als Beginn der Nachprüfung wurde der 29. Mai 2006 
festgesetzt.

3. Die Entscheidung enthielt den Hinweis, dass die Kommission aufgrund von 
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d) der Verordnung (EG) 1/2003 während der 
Nachprüfung Versiegelungen von betrieblichen Räumlichkeiten, Büchern oder 
Unterlagen jeder Art vornehmen darf. Weiterhin enthielt die Entscheidung einen 
Hinweis auf Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, 
der die Kommission ermächtigt, eine Geldbuße festzusetzen, wenn die von 
Bediensteten der Kommission angebrachten Siegel erbrochen werden.

4. Die Nachprüfung bei EE begann am Nachmittag des 29. Mai 2006 um 14:00 Uhr 
in deren Geschäftsräumen in der Brienner Straße 40, 80333 München. Sie wurde 
von vier Vertretern der Kommission6 und sechs Vertretern des Bundeskartellamts7

– ausgewiesen durch ihre Dienstausweise – durchgeführt. EE erklärte nach 
Übergabe der Nachprüfungsentscheidung, dass es mit der Kommission 
kooperieren und die Nachprüfung dulden wolle. Das Zustellungsprotokoll wurde 
von EE unterzeichnet8. Das Nachprüfungsteam begann gegen 15:00 Uhr mit der 
Prüfung der Geschäftsunterlagen.

  
* Parts of this text have been edited to ensure that confidential information is not disclosed; those parts
are enclosed in square brackets and marked with an asterisk.
5 Akte S. 1 ff. Die Entscheidung wurde EE am 29.5.2006 übergeben.
6 Herr […]* als Leiter des Teams, Frau […]*, Herr […]* und Herr […]*.
7 Frau […]*, Herr […]*, Herr […]*, Herr […]*, Herr […]* und Herr […]*.
8 Akte S. 7.
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5. Die an diesem Tag gefundenen und vorsortierten Dokumente wurden gegen 19:00 
Uhr – ohne kopiert oder (vollständig) in Listen aufgenommen worden zu sein – in 
den der Kommission von EE zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten Raum G 
505 auf der fünften Etage des Gebäudeteils G gebracht. Der Raum wurde sodann 
vom Leiter des Nachprüfungsteams – in Anwesenheit von 
Unternehmensvertretern, Rechtsanwälten von EE und den anderen Mitgliedern des 
Nachprüfungsteams verschlossen und mittels eines hierzu von der Kommission 
verwendeten amtlichen Siegels vor unbefugtem Zutritt gesichert9. Das
Versiegelungsprotokoll10 wurde auch von einem Vertreter der EE, der über die 
Bedeutung des Siegels und die Konsequenzen eines Siegelbruches belehrt wurde, 
unterzeichnet. Als das Nachprüfungsteam die Geschäftsräume von EE gegen 19:30
Uhr verließ, war das Siegel unversehrt und klebte fest auf Tür und Rahmen des 
Raumes G 50511.

6. Das an der Bürotür angebrachte Siegel ist ein Aufkleber in blauer Farbe mit gelben 
Streifen am oberen und unteren Rand und dem gelben Sternenkranz der 
Europäischen Union. Im unteren gelben Bereich findet sich der Hinweis auf die 
Möglichkeit der Kommission, bei Siegelbruch eine Geldbuße zu verhängen. Die
zur Herstellung des Siegels verwendete Sicherheitsfolie war von 3M im Dezember 
2002 hergestellt worden12. Die Folie wurde sodann auf Bestellung der Kommission 
von einer Druckerei im ersten Quartal 2004, wie beschrieben, bedruckt und wird 
seit dem 1. Mai 2004 von der Kommission für die Versiegelung von 
Räumlichkeiten und Möbeln im Rahmen von Nachprüfungen gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 verwendet. 

7. Das von der Kommission angebrachte Siegel ist ein speziell für 
sicherheitsrelevante Anwendungen (z.B. Versiegelung von Flugschreibern,
Transportboxen und Räumen) entwickeltes Sicherheitssiegel. Anders als bei 
Papiersiegeln wird ein Siegelbruch bei den verwendeten Kunststoffsiegeln nicht 
durch ein Zerreißen des Siegels dokumentiert. Ist das Siegel einmal aufgeklebt, so 
lässt es sich nicht mehr vom Untergrund ablösen, ohne dass das Ablösen des 
Siegels erkennbar bleibt. Ein Wiederanbringen ohne Hinterlassen von Spuren ist 
ausgeschlossen. So bleibt beim Ablösen der weiße Klebstoff in Form der auf der 
gesamten Fläche des Aufklebers verteilten, etwa 12 Punkte (ca. 5 mm) großen 
VOID-Schriftzüge am Untergrund haften. Das abgelöste Siegel wird an diesen 
Stellen transparent, so dass auch auf dem Siegel die VOID-Schriftzüge gut 
erkennbar sind. Insbesondere aufgrund der Vielzahl und Größe der VOID-
Schriftzüge ist es praktisch unmöglich, das Siegel an exakt die gleiche Stelle 
anzubringen, an der es vorher klebte. Selbst wenn das gelingt, bleiben die VOID-
Zeichen gut sichtbar.

8. Bei Rückkehr des Nachprüfungsteams am Morgen des 30. Mai 2006 gegen 8:45 
Uhr wurde vom Nachprüfungsteam gemeinsam mit Unternehmensvertretern und 

  
9 Zu den Einzelheiten des Versiegelungsvorgangs siehe Randnummer 48- 49. Darüber hinaus wurden 

am selben Tag andere Räume der EON Energie AG versiegelt. Diese Siegel blieben unversehrt.
10 Akte S. 8.
11 Antworten von sechs Inspektoren [Herrn […]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]* 

und Herrn […]*] zu Frage Nr. 3 des Fragebogens für Inspektoren. Akte S. 13 ff.
12 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 6. 
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den externen Rechtsanwälten von EE festgestellt, dass sich der Zustand des Siegels
an der am Vorabend versiegelten Bürotür des Raumes G 505 erheblich verändert 
hatte. 

9. Das Siegel klebte am Morgen des 30. Mai 2006 zwar immer noch an der Bürotür 
und war auch nicht zerrissen oder zerschnitten. Es ließ aber über seine gesamte 
Fläche den VOID-Schriftzug erkennen. Außerdem war das Siegel um etwa zwei 
Millimeter in der Höhe und in der Seite verschoben, was sich daran erkennen ließ, 
dass sich verschmierte Klebstoffreste um den Rand des Siegels herum befanden13. 
Bei der weiteren Untersuchung zeigte sich, dass auch Klebstoffreste auf der 
Rückseite des abgelösten Siegels sichtbar waren, aber neben den transparenten 
Stellen, an denen sie sich ursprünglich befanden14. Der relevante Auszug aus dem
Protokoll lautet wörtlich15:

„- Das gesamte Siegel war in der Höhe und in der Seite um circa 2 mm verdreht, so 
dass am unteren und am rechten Rand des Siegels Klebespuren sichtbar waren.

- Der Schriftzug "VOID" war deutlich erkennbar und auf der gesamten 
Siegelfläche, die sich jedoch weiterhin quer vom Türrahmen bis zur Türfläche 
befand und nicht zerrissen war.

- Nach Öffnung der Tür durch die Kommissionsbeamten Herrn […]*, bei der das 
Siegel intakt blieb, d.h. nicht zerriss, waren auf der Siegelrückseite (Klebefläche) 
weiße Spuren des "VOID"-Schriftzugs zu erkennen.

- Beim Ablösen des Siegels verbleibt der weiße "VOID"-Schriftzug normalerweise 
auf dem Untergrund, was hier auch weitgehend der Fall war, da dieser sich 
tatsächlich auf der Türfläche befand.

- allerdings fanden sich zahlreiche weiße Spuren auch auf der Klebefläche des 
Siegels und zwar nicht an, sondern neben den entsprechenden transparenten 
Stellen der "VOID"-Schriftzüge auf der Siegelrückseite.“

10. Gegen 9:15 Uhr wurde die Tür durch den Leiter des Nachprüfungsteams geöffnet, 
ohne das Siegel weiter zu beschädigen. Dabei wurde der Teil des Siegels, der an 
der Tür geklebt hatte, abgelöst, während der Teil des Siegels, der am Türrahmen 
befestigt war, fest kleben blieb und nicht verändert wurde.

11. Die in dem Raum gelagerten Dokumente waren insbesondere auf Grund ihrer 
Vielzahl noch nicht aufgelistet. Daher war es dem Nachprüfungsteam nicht 
möglich, festzustellen, ob die dort gelagerten vorsortierten Akten noch vollständig 
waren.

12. Der Leiter des Nachprüfungsteams erstellte ein Siegelbruchprotokoll16. Das 
Protokoll wurde von je einem Vertreter der Kommission und des 

  
13 Akte S. 12. Siehe Bild 006.jpg.
14 Vgl. die Antworten von zehn Inspektoren [Herrn […]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn 

[…]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Frau […]*, und Herrn […]*].
15 Auszug aus der Anlage zum Protokoll über eine Versiegelung vom 30. Mai 2006, Akte S. 10.
16 Akte S. 9 ff.
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Bundeskartellamts unterzeichnet. Auch die anderen Mitglieder des 
Nachprüfungsteams hatten sich zuvor vom beschädigten Zustand des Siegels
entsprechend des Siegelbruchprotokolls überzeugt17.

13. Die an diesem Tag bei der Nachprüfung anwesenden internen und externen 
Vertreter der EE bestritten den veränderten Zustand des Siegels nicht18, aber 
weigerten sich gleichwohl, das Protokoll über den Siegelbruch zu unterzeichnen. 
Stattdessen verfasste EE am Abend des 30. Mai 2006 eine ergänzende Erklärung, 
welche folgende drei Punkte enthält19:

„1. Nach Öffnen der Tür wurde eine Veränderung an den im Raum gelagerten 
Akten nicht festgestellt.

2. Bei Ablösen des Siegels am Abend des 30.5. vor dem Neuversiegeln war 
der Schriftzug VOID am Türrahmen völlig unverwischt.

3. Herr […]* war bei der Befestigung des Siegels am Vorabend anwesend 
und hatte den Eindruck, dass sich diese auffällig hinzog.“

14. Die Nachprüfung wurde am 30. Mai 2006 gegen 9:30 Uhr fortgeführt, während 
parallel dazu die Aufklärung des Sachverhalts im Zusammenhang mit dem 
Siegelbruch erfolgte. Am Nachmittag dieses Tages wurden einige Digitalfotos des
sich noch am Türrahmen befindlichen Siegels gemacht. Die Fotos - insbesondere 
des insoweit unveränderten Siegelteils, der weiterhin am Türrahmen klebte20 -
bestätigen die im Siegelbruchprotokoll gemachten Angaben, insbesondere das 

großflächige Auftreten der "VOID-Zeichen", die Verschiebung des aufgeklebten 
Teils des Siegels um ca. 2 mm und die Klebstoffreste um den Siegelrand herum21.
Es erfolgte eine erneute Versiegelung des Raumes G 505 einschließlich 
Protokollierung und Hinweis auf mögliche Rechtsfolgen eines Siegelbruchs. Die 
am zweiten Tag vorgenommene Versiegelung an derselben Tür verlief ohne 
besondere Vorkommnisse - insbesondere wies das Siegel am Morgen des 31. Mai 
2006 keinerlei Spuren einer Beschädigung auf. Die Nachprüfung endete am Abend 
des 31. Mai 2006.

  
17 Siehe Fußnote 11.
18 Auch in den Antworten zu Frage 15 und Frage 16 des Auskunftsverlangens vom 9.8.2006 (Akte S. 

61 f.) bestätigte EE den beschriebenen Zustand des Siegels und beschränkte die Ausführungen auf 
mögliche Erklärungen für das Entstehen dieses Zustands.

19 Akte S. 11.
20 Dies konzediert auch das [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007, S. 7: "Photographisch festgehalten 

ist nur der Zustand der Siegelfolie auf dem Türrahmen (...)".
21 Akte S. 12: Bilder 000.jpg und 001.jpg zeigen die Platzierung des Siegels am Türrahmen (nach 

Öffnung der Tür, nachdem die linke Seite des Siegels durch Kommissionsbeamte von der Tür 
entfernt wurde). Bild 002.jpg zeigt die Rückseite des Siegels, Bilder 003.jpg und 005.jpg zeigen 
ausschnittweise das - insoweit unverändert - am Türrahmen klebende Siegel, auf dem der VOID-
Schriftzug großflächig sichtbar ist, Bild 006.jpg zeigt eine Detailansicht des von der von der 
Kommission nicht abgelösten rechten Siegelhälfte, an deren Rand ca. 2 mm breite Klebstoffreste in 
Form des VOID-Schriftzugs erkennbar sind.
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C. Gang des Verfahrens

15. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts richtete die Kommission am 9. August 
2006 ein Auskunftsverlangen nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 an 
EE, welches von EE mit Schreiben vom 23. August 2006 beantwortet wurde.
Weitere Auskunftsverlagen wurden am 29. August 2006 an den Hersteller der 
Siegelrohlinge, die Firma 3M Europe S.A./N.V ("3M"), am 31. August 2006 an die 
für EE tätige Reinigungsfirma [...]* und am 1. September 2006 an die von EE mit 
der Gebäudesicherung beauftragte Firma [...]* gerichtet.

16. Des Weiteren wurden von allen zehn Mitgliedern des Nachprüfungsteams 
Fragebögen zu ihren Beobachtungen im Zusammenhang mit der Versiegelung und 
dem Zustand des Siegels am Morgen des 30. Mai 2006 ausgefüllt22. EE teilte der 
Kommission in Beantwortung des Auskunftsverlagen vom 9. August 2006 mit, 
dass eine Politik der strikten Zugangskontrolle für das betroffene Gebäude gelte23

und dass sich nach den Erkenntnissen des Unternehmens im besagten Zeitraum 
(d.h. in der Nacht vom 29. Mai auf den 30. Mai 2006) „keine unberechtigten 
Personen im Gebäudekomplex“ befanden. 

17. Als mögliche Erklärung für die aufgetretene Veränderung des Siegels trug EE vor, 
dass es infolge einer "schlechte(n) Haftung des Siegels auf dem Untergrund (z.B. 
aufgrund der verwendeten Baumaterialien)" zu einer "teilweisen Lockerung des 
Siegels" gekommen sein könne. Weiterhin trug EE vor, dass eine Mitarbeiterin der 
Reinigungsfirma [...]* das Siegel mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch und 
Reinigungsmittel abgewischt habe und das Siegel hierdurch möglicherweise 
geringfügig verrutscht sein könne24.

18. In Beantwortung des an sie gerichteten Auskunftsverlangens teilte die Firma [...]* 
hierzu mit, dass bei der Reinigung der Bürowände das Putzmittel "Synto"
verwendet worden sei, dass die fragliche Mitarbeiterin nicht über die Bedeutung 
des Siegels aufgeklärt worden sei und dass sie „bei der Reinigung der Tür keine 
Änderung an dem Siegel festgestellt“ habe25. [...]* übersandte auch eine Flasche 
des Originalreinigungsmittels.

19. In einer Besprechung mit der Kommission am 29. August 2006 machte EE 
geltend, dass lediglich der Leiter des Nachprüfungsteams und [...]* Schlüssel zum 
Raum G 505 hatten und dass [...]* der Putzfrau (wie auch im übrigen) die 
Herausgabe des Schlüssels verweigert habe. Auch hieraus schloss EE, dass aus 
dem Raum keines der vorsortierten Dokumente entwendet worden sei. In 
Beantwortung des an sie gerichtete Auskunftsverlangen teilte [...]* dagegen mit, 
dass sich neben dem Schlüssel in den Händen des Nachprüfungsteams 20 weitere 

  
22 Akte S. 13 ff.
23 (Zusammengefasste) Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 56-58: 

[...]*.
24 Vgl. die Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 62.
25 Antwort von [...]* auf das Auskunftsverlangen vom 31.8.2006, Akte S. 217 f.
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Schlüssel für denselben Raum im Umlauf befanden, die Mitarbeiter von [...]* und 
Mitarbeiter anderer für EE arbeitender Firmen im Besitz hatten26.

20. Am 2. Oktober 2006 übermittelte die Kommission der EE die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte. Hierin kam die Kommission nach Auswertung der verfügbaren 
Erkenntnisse zu dem vorläufigen Schluss, dass das Siegel erbrochen worden war 
und sich EE diesen Siegelbruch aufgrund der Organisationsgewalt in dem 
fraglichen Dienstgebäude zurechnen lassen muss.

21. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2006 ersuchte EE die Kommission um 
Übersendung von Originalsiegeln zum Zweck der Gutachtenerstellung. Die 
Kommission war zwar grundsätzlich zu einer Übersendung der Originalsiegel 
bereit, wies die Anfrage von EE im konkreten Fall aber zurück. Tatsächlich muss 
die Kommission schon angesichts des Risikos einer möglichen Kopie der 
Originalsiegel, deren Bruch erhebliche Folgen haben kann, sicherstellen, dass die 
Sicherheitssiegel nicht unbeaufsichtigt in die Hände Dritter gelangen. Auch 
kommissionsintern werden die Siegel streng verwahrt und nur im Fall einer 
Nachprüfung an Kommissionsbeamte ausgehändigt. Die Kommission konnte auch 
nicht auf den Vorschlag einer "Entwertung" der Siegel (durch Lochen) eingehen, 
da eine solche Entwertung die Eigenschaften des Siegels möglicherweise 
beeinflusst hätte. Die Kommission schlug ihrerseits vor, Kommissionsvertretern
die Anwesenheit während der gutachterlichen Untersuchungen zu gestatten. Diese 
Möglichkeit wurde jedoch von EE nicht aufgegriffen. Die Bedingung der 
Kommission war unerlässlich, da anderenfalls Manipulationen an der Probe und 
die Gefahr der Reproduktion von amtlichen Siegeln nicht ausgeschlossen werden 
konnten27.

22. EE wurde von der Kommission Aktenzugang gewährt. Hierzu übersandte die 
Kommission EE mit Schreiben vom 11. Oktober 2006 eine CD-ROM, auf der 
sämtliche zugänglichen Unterlagen der Akte gespeichert waren. 

23. EE nahm mit Schreiben vom 13. November 2006 zu den Beschwerdepunkten 
ausführlich Stellung. In der Anlage übersandte sie unter anderem eine 
naturwissenschaftlich-technische Stellungnahme. Dabei trug EE im Wesentlichen 
vor, dass die Beschwerdepunkte auf unrichtige bzw. unsichere, da in 
wissenschaftlich-technischer Hinsicht nicht bestätigte, Tatsachen gestützt seien 
und die rechtlichen Bewertungen, insbesondere hinsichtlich des Vorsatzes bzw. der 
Fahrlässigkeit des Siegelbruchs, nicht zutreffend seien28.

24. Am 6. Dezember 2006 fand auf Antrag der EE eine mündliche Anhörung durch 
den Anhörungsbeauftragten statt. Hierbei trug die EE die bereits in ihrer 
Stellungnahme zu den Beschwerdepunkten gemachten Bedenken hinsichtlich einer 
Reihe von tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen der Kommission vor. 
Unterstützt durch eine Reihe selbst erstellter Filmaufnahmen trug EE insbesondere 
vor, dass auch äußere Einflüsse, wie z.B. Schwingungen in der Bürowand und 

  
26 Antwort von [...]* auf das Auskunftsverlangen vom 1.9.2006, Akte S. 223 ff..
27 Vgl. Schreiben der Kommission vom 11.10.2006.
28 Die verschiedenen Argumente von EE werden im Rahmen der vorliegenden Entscheidung bei der 

rechtlichen Bewertung genauer behandelt.
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Rütteln an der verschlossenen Tür, die beobachteten VOID-Zeichen hervorrufen 
könnten. Unabhängig von der Frage, inwieweit die dem Film zugrunde liegenden 
Bedingungen der tatsächlichen Situation am 29./30. Mai 2006 entsprachen, zeigen 
die Filmaufnahmen jedoch, dass es durch Schwingungen lediglich in einem 
Bereich um den Türspalt herum zum Auftreten von Spuren der VOID-Zeichen 
kommen kann, nicht aber auf der gesamten Siegelfläche. EE regte an, weitere 
Tests zur Funktionsfähigkeit der Siegel vorzunehmen, zumal die Garantiefrist für 
die Siegel abgelaufen sei. Nach der Anhörung richtete die Kommission noch am 6. 
Dezember 2006 ein weiteres Auskunftsverlangen an EE. Mit Schreiben vom 18. 
Dezember 2006 übermittelte EE die verlangten Auskünfte und Unterlagen.

25. An der Anhörung am 6. Dezember 2006 nahm auch der Siegelfolienhersteller 3M 
teil und machte eine Reihe eigener Aussagen über die Lagerdauer, die 
Funktionsfähigkeit und die Handhabung der Siegel. Am 8. Dezember 2006 
forderte die Kommission 3M mit einem Auskunftsverlangen auf, bestimmte bei 
der mündlichen Anhörung getätigte Aussagen schriftlich zu bestätigen. Diese 
Aussagen betrafen:

- die Bedeutung des technischen Datenblatts im Hinblick auf die 
Funktionsfähigkeit und Handhabung der Siegel, 
- eigene Erfahrungswerte beim Umgang mit den Etiketten des Typs 7866, 
- das Herstellungsdatum der in Frage stehenden Etiketten, 
- die möglichen Auswirkungen von Putzmitteln auf die Siegel und insbesondere die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens positiver Fehlreaktionen (d.h. auch ohne 
Erbrechen des Siegels treten VOID-Zeichen auf) unter derartigen äußeren 
Einflüssen, 
- die möglichen Auswirkungen von Schwingungen auf die Siegel und
- die Wahrscheinlichkeit positiver Fehlreaktionen. 

26. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2006 beantwortete 3M diese Fragen. Dabei
bestätigte 3M, dass die Funktionsfähigkeit des verwendeten Siegels trotz der 
Überschreitung der im Hersteller-Datenblatt angegebenen Zweijahresfrist nicht 
beeinträchtigt wird29. Bei diesem Zeitraum handelt es sich nicht um eine 
technische Haltbarkeitsangabe, vielmehr dient er ausschließlich der Beschränkung 
der von 3M garantierten Gewährleistung für die Weiterverarbeitung bzw. die 
Bedruckung. Zudem bestätigte 3M die volle Funktionsfähigkeit von 
ordnungsgemäß gelagerten Siegeln auch über die Zweijahresfrist hinaus30 und 
schloss insbesondere aus, dass eine Veränderung des Siegels durch Putzmittel 
eintreten kann31. In mehr als 20 Produktionsjahren sei es zu keinen 
Beanstandungen in Bezug auf "positive Fehlreaktionen" gekommen. Andere 
Erklärungsversuche für eine positive Fehlreaktion als ein Siegelbruch kämen nicht 
in Betracht.

  
29 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 3-4.
30 Die Siegel werden ordnungsgemäß in einem Aktenschrank der Kommission gelagert. Sie sind weder 

Feuchtigkeit noch großen Temperaturschwankungen ausgesetzt.
31 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 6. 
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27. Am 28. März 2007 übermittelte EE der Kommission einen durch das [Institut]* 
erstellten "Ergebnisbericht" über "Untersuchungen zur Reaktion von Siegelfolien 
auf Scher- und Schälkräfte" (im Folgenden: "[Instituts]*-Gutachten I"). Als Zug-
Scherbelastungen werden "tangential zur Siegelfläche wirkende Kräfte" 
bezeichnet, wie sie durch Bewegungen der verschlossenen Tür hervorgerufen 
werden können. Druckscher- und Schälkräfte auf das Siegel können dagegen 
"durch Bewegungen des Türblattes der verschlossenen Tür in Richtung der 
Türöffnung" verursacht werden32. Dem Gutachten lagen Untersuchungen von 10 x 
40 mm großen Prüfstücken33 der handelsüblichen (unbedruckten) Siegelfolie 
"7866" von 3M, nicht dagegen die von der Kommission verwendeten 
Originalsiegel zugrunde, die speziell bedruckt34, vor allem aber 90 x 60 mm groß 
sind und somit eine 13-fach größere Haftfläche besitzen.

28. Die Gutachter der EE kamen zu folgendem Schluss: "Mehrfach wiederholte und 
schnell aufeinander folgende Scherbelastungen der ordnungsgemäß aufgebrachten 
Siegelfolie führen zum Kriechen der Folie. Neben der Folie werden Klebstoffreste 
proportional zum Weg der Scherbelastung sichtbar. (…) Eine zyklische 
Druckscher- und Schälbelastung der ordnungsgemäß aufgebrachten Siegelfolie 
führt zu sichtbaren Fehlstellen in der auf dem Untergrund fixierten Siegelfolie 
(Buchstabenfragmente in der Folie) und zu sichtbaren Klebstoffresten neben der 
Folie proportional zum Weg der Druckscherbelastung."35

29. Dieses Gutachten wurde ergänzt durch die Übermittlung (seitens EE am 6. Juni 
2007) eines weiteren Gutachtens des [Instituts]* über "Untersuchungen zur 
Reaktion von Siegelfolien auf Zug-Scherbelastungen, Druck-Scherbelastungen und 
Schälbelastungen nach Einwirkung von Synto" (im Folgenden: "[Instituts]*-
Gutachten II"). Auch diesem Gutachten lagen nicht die von der Kommission 
verwendeten Originalsiegel, sondern 10 x 40 mm große Proben der 
handelsüblichen Siegelfolie zugrunde. 

30. Die Gutachter kamen nunmehr zu folgendem Schluss: "Nach Einwirkung des 
Reinigungsmittels Synto und einer Haftzeit von ca. 1 Stunde beobachtet man bei 
der Abschälung der Siegelfolie eine Fadenbildung verbunden mit einer 
unvollständigen Ablösung der Siegelbuchstaben. (…) Nach Einwirkung von Synto 
sind nach schnellen Zug-Scherversuchen auf den Klebstoffresten neben der Folie 
Fragmente der VOID-Buchstaben zu erkennen. (…) Nach Einwirkung von Synto 
sind nach langsamen Zug-Scherversuchen Fehlstellen in der Sicherheitsfolie 
zwischen Aluminium-Strangpressprofil und Türblatt zu erkennen. (…) Bei einer 
zyklischen Druck-Scherbelastung der mit Synto vorgeschädigten Siegelfolie sind 
neben der Siegelfolie auf dem Strangpressprofil Klebstoffreste durch eine 
eingetretene Verschiebung der Folie um 2 mm und in der Siegelfolie Fehlstellen 
(VOID-Zeichen) zwischen Aluminiumstrangpressprofil und Türblatt sowie VOID-
Zeichen in der aufgeklebten Folie auf dem Türblatt zu erkennen."36

  
32 [Instituts]*-Gutachen I, S. 4.
33 [Instituts]*-Gutachten I, S. 6.
34 Vgl. Randnr. 6.
35 [Instituts]*-Gutachen I, S. 25.
36 [Instituts]*-Gutachen II, S. 31, 32.
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31. Am 11. April 2007 beauftragte die Kommission ihrerseits Herrn Dr. Georg Krüger, 
vereidigter Sachverständiger für Klebtechnik und das Werkstoffverhalten von 
Kunststoffen, mit der Erstellung eines Gutachtens über bestimmte Aspekte der 
Funktionsfähigkeit und Handhabung der Siegel (im Folgenden: "Krüger-
Gutachten I"). Der genaue Umfang der Fragestellungen, die diesem Gutachten 
zugrunde lagen, wurde EE von der Kommission mit Schreiben vom 23. April 2007 
mitgeteilt37. Die Fragen lauteten wie folgt:
1. Welche Auswirkungen hat es auf die Funktionsfähigkeit der Siegel, wenn Siegel 
3,5 Jahre nach Herstellung der Folien-Rohlinge bzw. 2,5 Jahre nach Herstellung 
der Siegel-Endprodukte verwendet werden und in dem 3M-Datenblatt für das 
Folienmaterial eine zweijährige Lagerdauer ("shelf life") und eine einjährige 
Garantiefrist, jeweils ab Herstellung der Folien-Rohlinge, angegeben sind? 
Insbesondere ist zu klären, ob durch die Lagerdauer eine sog. "positive 
Fehlreaktion" ("false positive") eintreten kann, d.h. die VOID-Zeichen werden auf 
der gesamten Siegeloberfläche sichtbar, ohne dass das Siegel abgelöst wurde?
2. Darüber hinaus ist zu klären, ob durch nachfolgend unter a) bis e) aufgelistete 
Umstände (einzeln oder in Kombination miteinander einschließlich der unter 1. 
genannten Lagerdauer) eine sog. "positive Fehlreaktion" (Definition siehe oben) 
entstehen kann. 
a) Verwendung des Siegels auf einer Tür aus lackierten Schalldämmtürblättern 
und einem Türrahmen aus eloxiertem Aluminium, obgleich diese Materialien in 
dem 3M-Datenblatt nicht ausdrücklich genannt werden.
b) Keine Vorreinigung des Untergrunds, auf dem das Siegel aufgebracht werden 
soll, obgleich hierauf in dem 3M-Datenblatt hingewiesen wird (bitte beachten Sie 
– soweit relevant, dass der Untergrund regelmäßig gereinigt wird und nicht 
verschmutzt war). 
c) Schnelles Abziehen des Siegels von seiner Untergrundfolie bzw. Abziehen in
einem spitzen Winkel.
d) Einwirkung des Reinigungsmittels der Marke "Synto" des Schweizer Herstellers 
Pramol Chemie AG auf einem Wischlappen durch das Reinigungspersonal.
e) Spielraum zwischen Tür und Rahmen in der Größenordnung von etwa 2 mm 
oder Schwingungen der Bürowand, in welcher die Tür befestigt ist. 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Untersuchung, dass das Siegel in einem 
normalen Bürogebäude angebracht wird, unmittelbar nach dem Anbringen des 
Siegels keine VOID-Zeichen auf der Siegeloberfläche zu sehen sind und erst ca. 14 
Stunden später VOID-Zeichen auf der gesamten Siegeloberfläche festgestellt 
werden.
3. Ist zu erwarten, dass das Siegel durch Einwirkung des unter d) genannten 
Reinigungsmittels oder durch die unter e) bezeichneten Einflüsse auf dem 
Haftuntergrund verrutschen kann und dabei Klebstoffreste am Rand des Siegels 
auf Tür und Türrahmen sichtbar werden können bzw. Klebstoffrückstände auf der 
Siegelunterseite bildet?

  
37 Bereits bei der Vorbereitung des Gutachtenauftrages hatte die Kommission der EE mit Schreiben 

vom 2.2.2007 die Gelegenheit eingeräumt, zum Umfang der Untersuchungen und zu deren Ablauf 
Stellung zu nehmen. Hiervon machte EE durch Schreiben vom 9.2.2007 Gebrauch.
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32. Am 26. April 2007 nahm der Gutachter im Dienstgebäude der EE in München in 
Gegenwart von EE-Vertretern und zwei für EE tätigen externen Gutachtern 
entsprechende Untersuchungen vor. Diese Untersuchungen erfolgten an derselben 
Tür, an welcher das Siegel am 29. Mai 2006 angebracht worden war. Darüber 
hinaus hat der Gutachter in seinem Labor weitere Tests vorgenommen. In seinem 
Gutachten vom 8. Mai 2007 kam der Gutachter zu einer Reihe von Feststellungen 
und Schlussfolgerungen, die wie folgt zusammengefasst werden können: 

1. Funktionsfähigkeit der Siegel: 

"(D)ie Lagerzeit von 3,5 Jahren (hat) keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit. 
(…) (E)ine positive Fehlreaktion (…) aufgrund der 3 ½ jährigen Lagerzeit ist 
(…) ausgeschlossen."

2) Umstände, die möglicherweise eine Auswirkung auf die Funktionsweise der 
Siegel haben könnten:

a) "(D)er Vorbehandlungszustand (von Tür und Rahmen) wie vorgefunden 
(scheidet) als Ursache für eine positive Fehlreaktion aus." 

b) "(S)omit macht es für die Funktionsfähigkeit (des Siegels) keinen Unterschied, 
ob die Oberflächen (von Tür und Rahmen) mit Synto gereinigt wurden oder 
nicht. Eine positive Fehlreaktion kann nicht durch die Reinigung mit Synto 
verursacht werden". 

c) "Es macht keinen Unterschied, ob die EU Siegel schnell oder langsam von der 
Trägerfolie abgezogen werden. Eine positive Fehlreaktion kann durch diese 
Handhabung nicht verursacht werden." 

d) "Auch nach der "Reinigung" der Siegel mit Synto waren keine VOID-Zeichen 
erkennbar, d.h., eine positive Fehlreaktion kann nicht durch eine äußere 
Behandlung mit Synto eintreten." 

e) "(M)echanische Belastungen wie unter den Bedingungen vor Ort (können) für 
eine positive Fehlreaktion ausgeschlossen werden."

3. Klebstoffreste an den Siegelrändern bzw. an der Siegelunterseite: 

"Ein Verschieben der applizierten Siegel (Verrutschen) konnte vor Ort und im 
Labor bei einer überklebten Breite von 20mm entsprechend der praktischen 
Bedingungen nicht beobachtet werden, somit scheidet eine Verschiebung als 
Ursache für sichtbare Klebstoffreste aus."

Diese Feststellungen werden im Einzelnen in der nachfolgenden rechtlichen 
Würdigung erörtert. Für die weiteren Einzelheiten wird auf das Gutachten Bezug 
genommen.

33. Mit Schreiben vom 6. Juni 2007 teilte die Kommission der EE die seit 
Übermittlung der Beschwerdepunkte zusätzlich ermittelten Tatsachen, basierend 
auf den Aussagen von 3M und auf dem Krüger-Gutachten I, mit und gewährte der 
EE die Möglichkeit, hierzu schriftlich Stellung zu nehmen. Zudem informierte die 
Kommission EE über die aus dem Gutachten und aus den Angaben von 3M 
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abgeleitete Bestätigung der bereits in den Beschwerdepunkten enthaltenen 
Feststellung, dass die Siegel voll funktionsfähig sind und bei ihrer Verwendung 
keine positiven Fehlreaktionen auftreten und gewährte EE Zugang zu den 
entsprechenden Akten.

34. Die EE übermittelte der Kommission am 6. Juli 2007 eine schriftliche 
Stellungnahme und beantragte eine weitere mündliche Anhörung "zu den von der 
GD Wettbewerb neu vorgetragenen Tatsachen und (vermeintlichen) Beweismittel 
i.S.v. Art 12 VO Nr. 773/2004" mit der Begründung, nur so könne das rechtliche 
Gehör gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 umfassend gewährt 
werden. EE machte nicht geltend, dass das Schreiben der Kommission vom 6. Juni 
2007 neue Beschwerdepunkte enthalte. Die Kommission war der Auffassung, dass 
eine weitere Anhörung weder rechtlich geboten noch sinnvoll sei und lehnte den 
Antrag mit Schreiben vom 12. Juli 2007 ab. In einem weiteren Schreiben vom 18. 
Juli 2007 wandte EE sich an die Anhörungsbeauftragte, die den Antrag auf eine 
weitere Anhörung mit Schreiben vom 26. Juli 2007 jedoch ebenfalls zurückwies.

35. Mit Datum vom 1. Oktober 2007, also mehr als zwei Monate nach Ablauf der Frist 
zur Übersendung von Kommentaren auf das Kommissionsschreiben vom 6. Juni 
2007, übersandte EE der Kommission einen weiteren schriftlichen
"Ergebnisbericht" des [Instituts]* (im Folgenden: "[Instituts]*-Gutachten III") über 
"Untersuchungen zur Reaktion von Siegelfolien auf Schälbelastungen nach 
Alterung, Einwirkung von Synto und Einwirkung von Luftfeuchtigkeit". In diesem 
Gutachten nimmt das [Institut]* Stellung zur Klebkraft und Empfindlichkeit in der 
Ausbildung von VOID-Buchstaben von künstlich "gealterten" Siegelfolien unter 
Einfluss von Synto und Luftfeuchtigkeit. Die Gutachter kamen zu der "möglichen 
Schlussfolgerung"38: "Eine überlagerte und derart vorgeschädigte Siegelfolie zeigt 
eine signifikante Abnahme der Klebkraft sowie eine signifikant erhöhte 
Empfindlichkeit der Ausbildung der VOID Buchstaben. (…) Luftfeuchtigkeit 
beeinflusst ebenfalls das Ansprechverhalten der Siegelfolie signifikant. (…) Die
Empfindlichkeit in der Ausbildung der VOID Buchstaben als Funktion der
Luftfeuchtigkeit nimmt noch weiter zu, wenn die Siegelfolie durch künstliche 
Alterung und zusätzlich durch Einwirkung des Reinigungsmittels Synto 
vorgeschädigt ist." Diesem Gutachten lagen wiederum nicht die von der 
Kommission verwendeten Originalsiegel, sondern Siegelfolienteile der Größe 10 x 
40 mm zugrunde.

36. Die Kommission unterzog die vorgebrachten Argumente einer sorgfältigen 
Überprüfung. So übersandte sie am 19. Oktober 2007 ein weiteres 
Auskunftsverlangen an EE, das EE am 25. Oktober 2007 beantwortete. Die 
Kommission wandte sich auch an den Leiter des Nachprüfungsteams vom 
29./30. Mai 2007, um Einzelheiten zum Siegeltransport von Brüssel nach München 
aufzuklären. Am 6. November 2007 erhielt die Kommission die entsprechende 
Stellungnahme. Darüber hinaus beauftragte die Kommission am 16. Oktober 2007 
Herrn Dr. Krüger, zu den Argumenten und Ausführungen Stellung zu nehmen, die 
im Schreiben von EE vom 6. Juli 2007 sowie in den [Instituts]*-Berichten II und 
III enthalten sind. Hierzu wurden Herrn Dr. Krüger die erforderlichen Dokumente 

  
38 Hier wie auch in den zuvor eingereichten Gutachten ([Instituts]*-Gutachten I und [Instituts]*-

Gutachten II) war die Interpretation nicht Gegenstand der akkreditierten Prüfung, vgl. Rn. 69.
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übersandt. Die Fragen, mit deren Beantwortung Herr Dr. Krüger betraut wurde, 
lauteten wie folgt:

„1. Bitte nehmen Sie Stellung zu den Methoden, Analysen und 
Schlussfolgerungen der [Instituts]*-Gutachten, die der Kommission mit 
Schreiben vom 6.6.2007 und 1.10.2007 übersandt wurden. Erläutern Sie in 
Ihrer Stellungnahme insbesondere die Gründe, warum die genannten 
[Instituts]*-Gutachten Ihr eigenes Gutachten vom 8.5.2007 zur 
Funktionsfähigkeit der Kommissionssiegel im Hinblick auf Methoden, Analysen 
und Schlussfolgerungen nicht in Frage stellen. Sollten Sie zur 
Bestätigung/Untermauerung Ihrer bisherigen Aussagen weitere Versuche für 
notwendig erachten, beschreiben Sie diese kurz.
2. Bitte beantworten Sie die vorgenannte Frage auch im Hinblick auf 
Argumente/Faktoren, die EON – über die [Instituts]*-Gutachten hinaus - im 
Schriftsatzes vom 6.7.2007 vorgebracht hat (z.B. fehlende statistische Relevanz 
Ihrer Tests). 
3. Bitte bestätigen Sie, dass die Kombination der von EON (bzw. [vom 
Institut]*) vorgebrachten Faktoren/Argumente (u.a. fehlenden Vorreinigung 
des Untergrunds, Abwischen des Siegels mit dem Putzmittel Synto, Rütteln an 
der Tür, Luftfeuchtigkeit, vermeintliche Überlagerung der Siegel) nicht zu 
einem positiven Fehlverhalten der Siegel ("false positive") führen kann, ohne 
dass das Siegel von der Oberfläche abgelöst wurde. Bitte bestätigen Sie 
ebenfalls, dass die Kombination der vorgebrachten Faktoren/Argumente die 
übrigen von der Kommission am Morgen des 30.5.2006 beobachteten 
Umstände (Klebstoffreste um den Siegelrand und auf der Siegelunterseite) nicht 
zu erklären vermag. Sollten Sie zur Bestätigung/Untermauerung dieser 
Aussagen weitere Versuche für notwendig erachten, beschreiben Sie diese 
kurz.“

37. Soweit EE in seinem Schreiben vom 10. Dezember 2007 gelten macht, die Fragen 
seien nicht auf neutrale Weise, sondern als "Suggestivfragen" formuliert worden39, 
vermag dieser Einwand keine ernsthaften Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 
Gutachtens und der Neutralität des Gutachters zu begründen. Tatsächlich ging es 
beim zweiten Gutachten von Herrn Dr. Krüger vor allem darum, ob die 
Schlussfolgerungen des ersten Gutachtens durch das [Instituts]*-Gutachten III in 
Frage gestellt werden oder nicht. Die konkrete Formulierung der Fragen knüpfte 
an vorhergehende telefonische Kontakte zwischen der Kommission und Herrn Dr. 
Krüger an und bezog sich auf dessen erste mündliche Kommentare. Im Übrigen ist 
darauf hinzuweisen, dass Herr Dr. Krüger ein erfahrener Gutachter ist, der genau 
verstanden hatte, dass es der Kommission um eine neutrale Stellungnahme zu den 
Befunden des [Instituts]* geht. Dass Herr Dr. Krüger die Fragestellung als 
ergebnisoffen verstanden hat, zeigen auch die eigenen Formulierungen der 
Fragestellungen durch Herrn Dr. Krüger in seinem Gutachten vom 20.11.2007 
("Krüger-Gutachten II"). Die Fragen sind durchwegs neutral gehalten (Frage 1: 
"Stellen die [Instituts]*-Ergebnisberichte (...) die Schlussfolgerungen des letzten 
Gutachtens in Frage?"; Frage 2: "Stellen die von Freshfields (...) vorgebrachten 
Argumente die Schlussfolgerungen des letzten Gutachtens in Frage?"; Frage 3: 
"Kann ggf. eine Kombination der vorgebrachten Faktoren/Argumente zu einem 

  
39 Schreiben vom 10.12.2007, S. 4-7.
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positiven Fehlverhalten führen und die Umstände, unter denen das Siegel 
aufgefunden wurde, erklären?")40. EE hat im Übrigen im Verfahren keine Zweifel 
an der Glaubwürdigkeit von Herrn Krüger geäußert.

38. In seinem Gutachten kam Herr Dr. Krüger u.a. zu folgenden Feststellungen und 
Schlussfolgerungen:

1. Zu den Schwächen der [Instituts]*-Gutachten I und II:

a) "(...) die in den Berichten gewählten Versuchsanordnungen [stimmen] nicht mit 
den Bedingungen vom 29. zum 30. Mai überein und können schon deshalb die 
Aussagen des Hauptgutachtens nicht in Frage stellen41". 

b) "Die vom NIM gewählten Proben verhalten sich zu den tatsächlich verklebten 
Siegelflächen wie 1:13. Diese große Abweichung führt zu nichtproportional 
unterschiedlichen Messergebnissen42."

c) "(...) die EU-Siegel [könnten] im Spalt selbst maximal um 0,03 mm gedehnt 
werden (...). Die daraus resultierenden Scher- und Schälkräfte sind so gering, dass 
eine Fehlreaktion dadurch nicht ausgelöst werden kann43."

2. Eigene Versuchsergebnisse zum Vergleich von mit "Synto" behandelten Proben 
mit unbehandelten Proben:

a) "Im Schälversuch mit unbehandelten gleich großen Streifen ergeben sich keine 
Unterschiede hinsichtlich der Schälkräfte und hinsichtlich der VOID-Zeichen-
Übertragung (Funktionsfähigkeit). (...) der Versuch unterstreicht, dass selbst bei 
schmalen Siegel-Streifen eine Syntoeinwirkung über die Randzonen das 
Haftungsverhalten nicht beeinflusst44."

b) "Eine Wirkung von Synto auf das Kriechen bei einer Reinigung der EU-Siegel 
mit Synto am Morgen des 30.5.2006 ist aus physikalischer Sicht auszuschließen. 
Alle eigenen Untersuchungen nach Einwirkung von Synto zeigen, dass sich die 
Haftung, auch im Randbereich, nicht ändert. Bei Scherbelastungen der EU-Siegel 
ist keine Fehlreaktion zu beobachten45."

3. Eigene Versuchsergebnisse zu mechanischen Belastungen und 
Extrembelastungen:

"Das Kriechen der EU-Siegel, wie im [Instituts]*-Bericht für 4 cm x 1 cm große 
Proben angegeben, setzt bei Siegeln von 6 cm x 9 cm so große Kräfte voraus, dass 
vorher die Folie gedehnt wird (...). Es kommt stets zur irreversiblen Foliendehnung 

  
40 Vgl. Krüger-Gutachten II, Seite 2, Punkt 2; Seite 17, Punkt 3; Seite 18.
41 Vgl. S. 16, 3-7 des Krüger-Gutachtens II.
42 Vgl. S. 3 des Krüger-Gutachtens II.
43 Vgl. S. 4/5 des Krüger-Gutachtens II.
44 Vgl. S. 9 des Krüger-Gutachtens II.
45 Vgl. S. 12 des Krüger-Gutachtens II.
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im Spaltbereich. Am Übergang zum Blech, und nur dort, werden aufgrund der 
Überdehnung bis über die Streckgrenze der Folie die VOID-Zeichen sichtbar46."

4. Eigene Versuchsergebnisse zum Einfluss von Luftfeuchtigkeit:

"Selbst unter dieser extremen Luftfeuchtigkeitsbelastung ergeben sich gut sichtbare 
VOID-Zeichen47 (...) hohe Luftfeuchtigkeit in den Räumen der EON AG verändern 
nicht die Funktionsfähigkeit48."

5. Zu möglichen Vibrationen als Ursache einer Siegelverschiebung:
"Die Haftkräfte übersteigen aufgrund der großen Klebfläche die möglichen Scher-
und Schälkräfte, die sich aufgrund der geringen relativen Bewegungen von Türblatt 
und Türrahmen ergeben. Selbst bei starken Vibrationen kann die maximale 
Bewegung zwischen Rahmen und Tür nur 0,53 mm betragen bzw. die Folie im 
Spalt selbst nur um 0,03 mm gedehnt werden49."

6. Zur Kombination verschiedener Faktoren:

"Eine Kombination von "Vorschädigung" aufgrund des Lebensalters, von 
Syntoeinwirkung, von Feuchtigkeit und von mechanischen Kräften auf Grund von 
Vibrationen bzw. Türrütteln führt nicht zur Markierung der VOID-Zeichen."

7. Schlussfolgerung:
"Die Aussagen des Hauptgutachtens50 werden durch die [Instituts]* Berichte II und 
III nicht in Frage gestellt51."

39. Diese Feststellungen werden im Einzelnen in der nachfolgenden rechtlichen 
Würdigung erörtert. Für die weiteren Einzelheiten wird auf das Gutachten Bezug 
genommen.

40. Mit Schreiben vom 23. November 2007 teilte die Kommission der EE die seit dem 
Schreiben der Kommission vom 6. Juni 2007 zusätzlich ermittelten Tatsachen mit, 
die im Wesentlichen bestätigten, dass es an der Funktionsfähigkeit der Siegel 
weiterhin keinen Zweifel gebe. Zugleich gewährte die Kommission EE Zugang zu 
den entsprechenden Akten (Krüger-Gutachten II und der Stellungnahme des 
Leiters des Nachprüfungsteams, Herrn […]*).

41. Am 10. Dezember 2007 nahm EE zu den am 23. November 2007 übersandten 
Dokumenten Stellung. Der Stellungnahme von EE war ein Schreiben des 
[Instituts]* ("[Instituts]*-Schreiben") beigefügt, das im Wesentlichen Kommentare 

  
46 Vgl. S. 13 des Krüger-Gutachtens II.
47 Beim Ablösen des Siegels wurden gut sichtbare VOID-Zeichen erkennbar; nicht bei anderen Zug-

oder Vibrationsversuchen. 
48 Vgl. S. 15/16 des Krüger-Gutachtens II.
49 Vgl. S. 17 des Krüger-Gutachtens II.
50 Gemeint ist das Krüger-Gutachten I.
51 Vgl. S. 4 des Krüger-Gutachtens II.
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zum Krüger-Gutachten II enthielt und dieses Gutachten in verschiedenen Punkten 
kritisierte52. 

42. Am 15. Januar 2008 erhielt die Kommission ein weiteres Schreiben von EE, dem 
eidesstattliche Versicherungen aller 20 Personen beigefügt waren, die am 
fraglichen Abend des 29./30. Mai 2006 nach eigenen Angaben im Besitz eines 
Schlüssels für den Raum G.505 waren. In den entsprechenden eidesstattlichen 
Versicherungen erklären diese 20 Personen, dass sie sich während des fraglichen 
Zeitraumes (29. Mai 2006, 19.00 Uhr bis 30. Mai 2006, 9.30 Uhr) entweder nicht 
im Gebäude aufgehalten hätten oder aber "diese Tür im genannten Zeitraum nicht 
aufgeschlossen" hätten.

II. Rechtliche Würdigung

43. Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die 
Kommission durch Entscheidung eine Geldbuße bis zu einem Höchstbetrag von 
1% des im vorausgegangenen Geschäftsjahrs erzielten Gesamtumsatzes gegen 
Unternehmen festsetzen, wenn diese vorsätzlich oder fahrlässig ein nach Artikel 20 
Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angebrachtes Siegel 
erbrochen haben.

44. Soweit EE darauf hinweist, dass der Kommission grundsätzlich die Beweislast für 
die Feststellung eines Siegelbruchs obliegt, so stimmt die Kommission mit EE 
darin überein, dass es - unabhängig von der Frage, ob und inwieweit der 
strafrechtliche Grundsatz in dubio pro reo im Verwaltungssanktionenrecht 
Anwendung findet - Sache der Kommission ist, die für den Beweis des 
behaupteten Siegelbruchs notwendigen Tatsachen vorzutragen53. Dabei ist zu 
beachten, dass die Tatsache, dass das Siegel am 30. Mai 2006 alle für einen 
Siegelbruch typischen  Merkmale aufwies, für sich bereits als hinreichender 
Beweis eines Siegelbruchs anzusehen ist. Dennoch hat die Kommission
zusätzliche Ermittlungen angestellt (u.a. durch die Anfertigung zweier 
Expertengutachten), die ausschlossen, dass es sich im konkreten Fall um ein -
atypisches - Funktionsversagen des Siegels handelte, wie von EE behauptet. In 
Fällen eines Siegelbruchs muss sich die Kommission regelmäßig auf Dokumente 
und Indizien (veränderter Siegelzustand, Protokolle, Zeugenaussagen, Fotos etc.) 
stützen. Der bloße Hinweis auf eine mögliche alternative Erklärung kann jedenfalls 
dann nicht ausreichen, wenn die Kommission das Vorliegen eines Siegelbruchs mit 
entsprechenden Beweismitteln hinreichend belegt hat54. EE müsste in diesem Fall 
darlegen, dass die von der Kommission angeführten Beweise nicht ausreichen, um 
den Siegelbruch zu belegen und zudem durch Vorlage überzeugender Tatsachen 

  
52 Siehe dazu etwa Randnr. 79, 80 und 91. 
53 Vgl. Urteil des Gerichts vom 27. September 2006 in den Rechtssachen T-44/02 OP, Dresdner 

Bank/Kommission, Slg. 2006, II-03567, Randnr. 59; Urteil des Gerichtshofes vom 17. Dezember 
1998 in der Rechtssache C-185/95 P, Baustahlgewebe /Kommission, Slg. 1998, I-8417, Randnr. 58; 
Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache C-49/92 P, Kommission/ Anic 
Partecipazioni,, Slg. 1999, I-4125, Randnr. 86; Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in den 
Rechtssachen T-67/00, T-68/00, T-71/00 and T-78/00 (JFE Engineering u.a. /Kommission), Slg. 
2004, II-2501, Randnr. 179. 

54 Vgl. Urteil in den Rechtssachen T-67/00, T-68/00, T-71/00 and T-78/00 , Randnr. 187.
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einen - atypischen – alternativen Geschehensablauf plausibel machen55. Der bloße 
Hinweis auf die theoretische Möglichkeit eines solchen atypischen 
Geschehensablaufs kann insoweit nicht ausreichen56.

1. Von Bediensteten der Kommission nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d) der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angebrachtes Siegel

45. Betriebliche Räumlichkeiten können nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d) der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 für die Dauer und in dem Ausmaß versiegelt werden, 
wie es für die Nachprüfung erforderlich ist.

a) Durch Entscheidung angeordnete Nachprüfung

46. Die Nachprüfung bei EE, die am 29. Mai 2006 in den Geschäftsräumen der EE 
begann, erfolgte auf Grundlage der Entscheidung der Kommission vom 24. Mai 
2006. Gegen diese Entscheidung wurde kein Rechtsmittel eingelegt.

b) Betriebliche Räumlichkeit

47. Der versiegelte Raum G 505 befand sich in den Geschäftsräumen von EE in der 
Brienner Straße 40 in München und ist daher eine betriebliche Räumlichkeit.

c) Versiegelung durch Bedienstete der Kommission

48. Die Versiegelung wurde von dem Leiter des Nachprüfungsteams, einem Beamten 
der Kommission Herrn […]*, vorgenommen. Bei der Versiegelung waren auch 
drei weitere Vertreter der Kommission [Frau […]*, Herr […]*, Herr […]*] sowie
sechs Vertreter des Bundeskartellamts [Frau […]*, Herr […]*, Herr […]*, Herr 
[…]*, Herr […]* und Herr […]*], alle ausgewiesen durch ihre Dienstausweise, 
anwesend. 

49. Vor der Versiegelung überzeugten sich die Vertreter der Kommission und des 
Bundeskartellamts von der Sauberkeit des Untergrundes, so dass eine besondere 
Reinigung der fraglichen Tür und des Türrahmens nicht erforderlich war. Darüber 
hinaus bestanden keinerlei Anhaltspunkte für eine Vorschädigung des Siegels beim 
Ablösen von der Schutzfolie. Weder sind den Kommissionsvertretern
irgendwelche Schädigungen aufgefallen, noch kann sich ein Mitarbeiter von EE an 
Schwierigkeiten beim Ablöse- und Anbringungsvorgang des Siegels erinnern57.
Aus der Tatsache, dass sich das Nachprüfungsteam unmittelbar nach der 
Versiegelung noch einige Minuten vor der fraglichen Tür aufhielt, kann keinesfalls 
abgeleitet werden, dass es bei der Versiegelung zu Problemen kam. Die zusätzliche 
Wartezeit bestätigte lediglich, dass das Siegel fest an der Tür klebte, was von EE 
nicht bestritten wird. 

  
55 Ebenda.
56 Im Übrigen ist im vorliegenden Fall noch nicht einmal die Möglichkeit einer positiven Fehlreaktion 

glaubhaft dargetan, da keiner der vom [Institut]* oder der Kommission durchgeführten Tests zu einer 
positiven Fehlreaktion führten, die dem Schadensbild, das am 30.5.2006 vorgefunden wurde, auch 
nur annähernd entsprach.

57 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 3.
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50. Die Versiegelung erfolgte somit in korrekter Weise. Das Siegel haftete einwandfrei 
auf dem Untergrund bestehend aus Tür und Türrahmen und wies nach seiner 
Aufbringung (einschließlich einer angemessenen Wartezeit) auf seiner blau-gelben 
Oberfläche keine VOID-Zeichen auf. Hiervon hatten sich mehrere Mitglieder des 
Nachprüfungsteams am Abend des 29. Mai 2006 überzeugt58.

51. Schließlich wird dies auch durch die Unterschrift von EE unter das 
Versiegelungsprotokoll bestätigt. Es enthält keine Anmerkung zur vermeintlich 
nicht ordnungsgemäßen Anbringung des Siegels oder zum etwaigen Auftreten von 
"VOID"-Zeichen. Zwar bestreitet EE, die korrekte Aufbringung des Siegels auf 
diese Weise bestätigt zu haben59. Dieser Einwand ist jedoch nicht glaubwürdig, 
denn es ist davon auszugehen, dass EE bereits am Abend des 29. Mai 2006 einen 
Einwand gegen die Versiegelung, über deren Bedeutung sich EE voll bewusst war,
erhoben hätte, wenn diese erkennbar mangelhaft erfolgt wäre.

52. Erst am darauffolgenden Tag trug EE im Rahmen der Erstellung des 
Siegelbruchprotokolls vor, dass sich die Versiegelung vermeintlich "auffällig 
lange" hingezogen habe60. Dieses Argument ist jedoch nicht stichhaltig. Selbst 
wenn die Anbringung des Siegels länger als nötig gedauert haben sollte – was 
allerdings der Wahrnehmung des Nachprüfungsteams klar widerspricht61 – so stellt 
dies ein ordnungsgemäßes Anbringen des Siegels nicht in Frage. Zudem hat EE 
weder am Tag der Anbringung des Siegels, noch am darauf folgenden Tag oder im 
Rahmen des Auskunftsverlangens behauptet, das Siegel sei nicht ordnungsgemäß 
angebracht worden. 

53. Erst wesentlich später, im Rahmen der Stellungnahme zu den Beschwerdepunkten, 
trug EE vor, dass eine unzureichende Haftung oder eine Vorschädigung des 
Siegels nicht ausgeschlossen werden könne, so dass ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren des Siegels nicht gewährleistet gewesen sei. Ein wesentlicher Grund 
hierfür sei die Tatsache, dass die Kommissionsvertreter den Untergrund (Tür und 
Türrahmen) vor der Versiegelung weder gereinigt noch auf hinreichende Haftung 
geprüft hätten, obgleich diese vorbereitenden Handlungen für die Aufbringung der 
Siegel in dem technischen Datenblatt ausdrücklich erwähnt seien62. Auch ein 
mögliches ruckartiges und spitzwinkliges Abziehen des Siegels von seiner 
Untergrundfolie könne zum Auftreten von VOID-Zeichen geführt haben63.

54. Diese Argumente der EE sind nicht stichhaltig, denn sie widersprechen bereits den 
am 29. Mai 2006 durch das Nachprüfungsteam wie auch durch die anwesenden 
Vertreter der EE gemachten Beobachtungen. Jegliches Anzeichen für eine 
mangelnde Haftung des Siegels wäre zwangsläufig von den Anwesenden bemerkt 

  
58 Antworten von sechs Inspektoren [Herrn […]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]* 

und Herrn […]*] zu Frage Nr. 3 des Fragebogens für Inspektoren, Akte S. 13 ff.
59 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 11.
60 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 60.
61 Antworten von sieben Inspektoren [Herrn[…]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, 

Herrn […]* und Herrn […]*] zu Frage Nr. 2 des Fragebogens für Inspektoren, Akte S. 13 ff.
62 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 9.
63 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 23.
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worden. Eine genaue Beobachtung des aufgebrachten Siegels lag auch im 
besonderen Interesse der EE, da durch Unterzeichnung des 
Versiegelungsprotokolls eine Belehrung über die Bedeutung der Versiegelung und 
die möglichen Rechtsfolgen eines Siegelbruchs bestätigt wurde. EE hat jedoch 
keine Bemerkung in das Versiegelungsprotokoll aufgenommen, die auf Probleme 
beim Versiegeln hindeutet.

55. Zudem haben die Untersuchungen des von der Kommission bestellten Gutachters 
vor Ort am 26. April 2007 gezeigt, dass sämtliche aufgebrachten Siegel, die 
dasselbe Produktionsdatum wie die am 29. Mai 2006 verwendeten Siegel trugen, 
fest auf dem Untergrund hafteten, gleich ob der Untergrund zuvor gereinigt 
worden war oder nicht64. EE bestreitet die Aussagekraft des Gutachtens u.a. mit 
dem Hinweis, "den Untersuchungen fehlte es an der für eine wissenschaftliche 
Analyse und damit für eine rechtlich verwertbare Beweisführung erforderlichen 
statistischen Absicherung".65 Diese Auffassung geht jedoch an der Realität vorbei. 
Wie für die EE erkennbar war, hafteten sämtliche bei den Nachprüfungen im Jahre
2006 verwendeten Siegel, die alle aus derselben Produktion stammen, einwandfrei. 
Zudem hat der von der Kommission bestellte Gutachter bei seinen Tests vor Ort in 
Anwesenheit der EE am 26. April 2007 acht Siegel an den Türen platziert, und 
insgesamt mehr als 50 Originalsiegel der Kommission Belastungstests unterzogen. 
Bei keinem einzigen dieser Belastungstests, die unter Einhaltung der einschlägigen 
Prüfvorschriften durchgeführt wurden, kam es zu einer positiven Fehlreaktion66.
Darüber hinaus kann das Argument fehlender statistischer Absicherung auch 
deshalb keinen Erfolg haben, weil die Kommission die Siegel, die alle aus 
derselben Produktion stammen, seit Mai 2004 in zahlreichen Nachprüfungen
verwendet hat und bislang keinerlei Zweifel an deren Haftfähigkeit aufgetreten
sind. Dies deckt sich auch mit den Beobachtungen des Herstellers 3M, der die
Siegel seit 1985 produziert und dem seit dieser Zeit keine Beschwerden in Bezug 
auf eine mangelnde Funktionsfähigkeit bekannt geworden sind67. 3M hätte ein 
Interesse daran, im Falle mangelnder Haftung seine Produkte nachzubessern. Im 
Übrigen kann das Erscheinen der VOID-Zeichen auf der gesamten 
Siegeloberfläche, wie es am Morgen des 30. Mai 2006 anzutreffen war, nur durch 
ein Erbrechen des Siegels erklärt werden68. Der Siegelfolienhersteller 3M hat 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich keine "VOID"-Zeichen ausbilden 
würden, sollte ein Siegel einmal nicht auf einer bestimmten Oberfläche haften69.
Deshalb kann es auf das Erfordernis einer noch umfangreicheren statistischen 
Absicherung nicht ankommen.

56. Der Siegelfolienhersteller 3M hat ebenfalls klargestellt, dass es sich bei den von 
3M in dem technischen Datenblatt angegebenen Hinweisen nicht um für das 

  
64 Krüger-Gutachten I, S. 8, 18. Auch in späteren Versuchen, bei denen das Siegel auf nicht 

vorgereinigte Untergründe aufgebracht wurde, kam es niemals zur Ablösung des Siegels, vgl. etwa 
Krüger-Gutachten II, S. 19.

65 Schreiben vom 6.7.2007, S. 6.
66 Vgl. Krüger-Gutachten II, S. 18.
67 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4.
68 Vgl. insbesondere Randnrn. 65 und 68.
69 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4.
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technisch einwandfreie Funktionieren stets notwendige Vorgaben handelt. Die 
Hinweise zur Handhabung der Siegel (Art des Untergrunds, Vorabtest und -
reinigung des Untergrunds, Art und Weise des Abziehens, Haftdauer) sind 
vielmehr lediglich Empfehlungen zur Vermeidung einer unzureichenden Haftung 
des Siegels (mit der Konsequenz des Ablösens ohne Auftreten von VOID-
Zeichen). Diese Empfehlungen sind in erster Linie relevant für die Verwendung 
der Siegel unter extremen Bedingungen, wie z.B. auf einem durch Öle oder Fette 
stark verschmutzten Untergrund. Dagegen hat eine in einem Büro normalerweise 
anzutreffende Verschmutzung durch Staub keinen Einfluss auf die 
Funktionsfähigkeit der Siegel70. Ein Vorabtest ist nach Angaben des 
Siegelfolienherstellers nur bei Verwendung der Siegel auf bestimmten 
Untergründen mit geringerer Haftbarkeit, wie z.B. Silikon oder Teflon, notwendig. 
Bei Verwendung auf gewöhnlichen Bürotüren aus (lackiertem) Aluminium ist 
dagegen ein korrektes Funktionieren der Siegel zu erwarten. Dies wurde durch die 
vor Ort und im Labor seitens des von der Kommission beauftragten Gutachters 
durchgeführten Untersuchungen der Siegelprodukte und ihres Klebverhaltens auf 
dem tatsächlich vorgefundenen Untergrund eindeutig bestätigt. Dies folgt 
insbesondere aus der Feststellung, dass aufgrund der technischen Beschaffenheit 
der Siegel VOID-Zeichen nur dann auftreten können, wenn zunächst eine 
einwandfreie Haftung des Siegels vorlag und es später vom Untergrund abgelöst 
wurde71.

57. Das Datenblatt enthält somit keine Angaben über Anwendungsschwierigkeiten, die 
im vorliegenden Fall Relevanz besaßen, wie von EE vorgetragen wird72, sondern 
dient vielmehr dazu, den Nutzer auf die Besonderheiten bei der Verwendung der 
Siegel auf verschiedenen, insbesondere "problematischen" Untergründen 
aufmerksam zu machen und ein Ablösen des Siegels in diesen Fällen zu 
vermeiden.

58. Daher ist nicht davon auszugehen, dass eine unterbliebene Vorreinigung oder ein 
unterbliebener Vorabtest des Untergrunds als nicht ordnungsgemäße Versiegelung 
angesehen werden könnte, die zu einer positiven Fehlreaktion des auf dem 
Untergrund haftenden Siegels (d.h. auch ohne Erbrechen des Siegels treten VOID-
Zeichen auf) führen kann. Die fehlende Reinigung und fehlende "Tests" können 
den am 30. Mai 2006 vorgefundenen Zustand des Siegels nicht erklären. Wie 
erwähnt, ist allenfalls denkbar, dass es aufgrund einer fehlenden Vorreinigung zu 
einer "negativen Fehlreaktion" gekommen wäre (d.h. Ablösung des Siegels ohne 
Auftreten von VOID-Zeichen)73. Diese Fallgestaltung ist hier jedoch nicht 
einschlägig. Dies haben auch die Tests von Herrn Dr. Krüger vollumfänglich 
bestätigt.

  
70 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4.
71 Krüger-Gutachten I, S. 4-8.
72 Schreiben vom 6.7.2007, S. 7.
73 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4, 5.
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59. Die Herstellerangabe über die Wartezeit zwischen Aufbringung der Siegel und 
korrekter Haftung ist ebenfalls nur ein Näherungswert, bei dessen Nichtbeachtung 
allenfalls eine negative Fehlreaktion zu erwarten ist74.

60. Eine von EE als mögliche Erklärung für das Erscheinen der VOID-Zeichen 
vermutete Vorschädigung des Siegels wäre nach Einschätzung des Herstellers 
allenfalls bei extremer Belastung bzw. Falschbehandlung des Siegels denkbar75.
Ein – vollkommen atypisches - ruckartiges und spitzwinkliges Abziehen des 
Siegels von seiner Untergrundfolie beim Aufbringen durch den Leiter des 
Nachprüfungsteams ist jedoch nicht erfolgt und wird von EE auch nicht behauptet. 
Zudem kann aufgrund der weiteren Ermittlungen und Tests von Dr. Krüger76

ausgeschlossen werden, dass selbst ein ruckartiges und spitzwinkliges Abziehen zu 
einem Auftreten der VOID-Zeichen führt. Im Übrigen wären die VOID-Zeichen 
bei einer solchen Falschbehandlung sofort zu sehen gewesen und nicht erst am 
nächsten Tag77.

61. Etwaige andere manuelle Anwendungsfehler beim Aufbringen der Siegelfolie, wie 
etwa ein Berühren mit dem Finger, rufen zudem allenfalls partielle 
Vorschädigungen hervor, wogegen der VOID-Schriftzug am Morgen des 30. Mai 
2006 auf der gesamten Fläche des Siegels sichtbar war78. Daher kann EE auch 
nicht mit dem Einwand gehört werden, dass eine Vorschädigung des Siegels 
dadurch ausgelöst worden sein könnte, dass der Leiter des Nachprüfungsteams
beim Abziehen des Siegels von der Folie mit den Fingern auf die Klebstoffseite 
des Siegels gefasst habe, was hier unbewusst erfolgt sein könnte79. In diesem Falle 
erscheinen die VOID-Zeichen sofort und nur partiell, also an den Stellen, an denen 
eine Berührung mit dem Klebstoff stattgefunden hat. Eine derartige Schädigung ist 
bei ordnungsgemäßer Handhabung, wie sie hier erfolgte, allenfalls im Randbereich 
von 1-2 mm des Siegels möglich. Im Übrigen hätte EE eine solche partielle 
Vorschädigung als Bemerkung in das Versiegelungsprotokoll aufnehmen lassen 
können. Dies ist jedoch nicht geschehen.

62. Ferner bestreitet EE die volle Funktionsfähigkeit des verwendeten Siegels mit 
Verweis auf die Überschreitung der im Herstellerblatt angegebenen Lagerdauer
von zwei Jahren, da die Siegel 3,5 Jahre nach Herstellung der Folien-Rohlinge 
bzw. 2,5 Jahre nach Herstellung der Siegel-Endprodukte verwendet wurden, 
obwohl in dem 3M-Datenblatt für das Folienmaterial eine zweijährige Lagerdauer 
("shelf life") und eine einjährige Garantiefrist, jeweils ab Herstellung der Folien-
Rohlinge, angegeben sind80.

  
74 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 5.
75 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 5.
76 Krüger-Gutachten I, S. 9, 18.
77 Krüger-Gutachten I, S. 9.
78 Antworten von sieben Inspektoren [Herrn […]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, 

Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*] zu Fragen Nr. 5 und 6 des Fragebogens für Inspektoren, Akte 
S. 13 ff. Siehe auch die Fotos 003.jpg, 005.jpg und 006.jpg, bei denen auf dem am Türrahmen 
verbliebenen Siegelteil großflächig VOID-Zeichen erkennbar sind.

79 Schreiben vom 6.7.2007, S. 12.
80 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 17.
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63. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass diese Fristen kein Indiz für die technische 
Funktionsfähigkeit der Siegelfolie sind. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass alle der 
mehr als 50 von Dr. Krüger getesteten Originalsiegel, die aus derselben Lieferung 
stammen und daher dasselbe Produktionsdatum trugen und die selben 
Eigenschaften besaßen wie die im Rahmen der Nachprüfung im Mai 2006 
verwandten Siegel, trotz ihrer unstreitigen Lagerdauer einwandfrei funktionierten. 
Die Funktionsfähigkeit der Siegel war selbst im November 2007, also fast fünf 
Jahre nach dem Produktionsdatum, einwandfrei81. Für die Funktionsfähigkeit des 
Siegels hat die Überschreitung der in dem 3M-Datenblatt genannten Lagerdauer 
somit keine maßgebliche Bedeutung. Die Begrenzung der Lagerdauer ("shelf life") 
in dem 3M-Datenblatt für die Etiketten mit der Nummer 7866, die für die 
Herstellung der Siegel verwendet wurden, richtet sich nach Angaben des 
Herstellers nur an mögliche Weiterverarbeiter der Etiketten, nicht aber an den 
Endnutzer der bedruckten Siegel82. Sie erfolgt vor allem aus kommerziellen 
Gründen und ist nicht so zu verstehen, dass die technische Funktionsfähigkeit der 
Siegel nach Ablauf der Lagerdauer nicht mehr gegeben ist. Vielmehr ist die 
Funktionsfähigkeit - nach der Erfahrung von 3M - in jedem Fall über mehr als 2 
Jahre gegeben. So gewährleisten bestimmte Großhandelskunden von 3M (z.B. 
Weiterverarbeiter) ihren eigenen Kunden (den Endnutzern) eine Lagerdauer von 
bis zu 10 Jahren83. Die Tatsache, dass VOID-Zeichen großflächig auf der 
Siegelfläche erschienen, ist ebenfalls als Beweis der Funktionsfähigkeit anzusehen.

64. Soweit EE auf einen Widerspruch zu Erkenntnissen über die "generelle"
altersbedingte Funktionsbeeinträchtigung bei sog. Pressure Sensitive Adhesives
hinweist, ist das Vorbringen nicht stichhaltig84. Das Zitat aus dem Handbook of 
Pressure Sensitive Adhesive Technology beschreibt nur die mögliche 
Wechselwirkung zwischen Trägermaterial und Klebstoff beim Alterungsprozess, 
nicht jedoch inwieweit tatsächliche Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit 
auftreten können und wie sich diese unter Berücksichtigung eines bestimmten 
Zeitablaufs äußern. Zudem steht dieses Vorbringen von EE im Widerspruch zu den
produktionstechnischen Erkenntnisse von 3M, einem namhaften Hersteller dieser 
Produkte, der jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den einschlägigen 
Klebstoffen hat. Dieses Argument ist nicht weiter substantiiert und damit nicht 
glaubwürdig.

65. EE kann ferner nicht einwenden, dass ihr die Untersuchung der Auswirkungen 
altersbedingter Vorschädigungen nicht möglich war, weil die Kommission die 
Originalsiegel nicht als Probe zur Verfügung gestellt hat85. Denn die Kommission 
war grundsätzlich bereit, Originalsiegel an EE auszuhändigen, sofern die 
Anwesenheit von Kommissionsmitarbeitern bei den Untersuchungen gestattet 
würde86. Diese Möglichkeit wurde jedoch von EE nicht aufgegriffen. Das
Verlangen der Kommission war unerlässlich, da anderenfalls Manipulationen an 

  
81 Vgl. Krüger-Gutachten II, S. 17.
82 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4.
83 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4.
84 Schreiben vom 6.7.2007, S. 9, 10. 
85 Schreiben vom 6.7.2007, S. 4.
86 Siehe Randnr. 21.
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der Probe und die Gefahr der Reproduktion von amtlichen Siegeln nicht 
ausgeschlossen werden konnten. Zudem hat der von der Kommission beauftragte 
Gutachter seine Untersuchungen vor Ort anhand der Originalsiegel sowie in 
Gegenwart von Vertretern der EE und der von EE beauftragten Gutachter und 
Rechtsberater durchgeführt87.

66. Auch die von EE vorgebrachten Argumente zu einem möglichen Einfluss des 
Alterungsprozesses auf die Funktionsfähigkeit der Siegel sind im Ergebnis nicht 
überzeugend. Denn als Schlussfolgerung aus den Versuchsreihen des [Instituts]*-
Gutachtens III wird letztlich nur geltend gemacht, dass bei Schälversuchen nach
einer künstlichen Alterung der Siegelfolie entsprechend einer Lagerzeit von drei 
Jahren die Haftkraft auf 50% des ursprünglichen Wertes falle und die 
Empfindlichkeit für die Ausbildung der VOID Signatur steige88. Es wird jedoch 
nicht behauptet oder gar glaubhaft dargelegt, dass die Funktionsfähigkeit der 
Siegel durch Alterung derart beeinträchtigt werden könnte, dass es zu der konkret 
behaupteten Verschiebung des Siegels um 2 mm oder zum Auftreten von VOID-
Zeichen auf der gesamten Siegelfläche kommen könnte. Es steht fest, dass ein 
solches Schadensbild mit einer bloßen Abnahme der Haftkraft nicht erklärt werden
kann, zumal das Gutachten selbst ausführt, dass "zwischen Haftkraft und 
Empfindlichkeit für die Ausbildung der VOID Signatur keine Korrelation 
erkennbar" sei89. Außerdem vermag das [Instituts]*-Gutachten III nicht zu 
erklären, durch welche Faktoren die übrigen Beobachtungen, die vom 
Nachprüfungsteam am Morgen des 30. Mai 2006 gemacht worden waren (z.B. die 
Klebstoffreste auf der Siegelrückseite90), zu erklären sind. Dabei ist stets zu 
bedenken, dass EE vorträgt, das Siegel habe sich zu keinem Zeitpunkt vom 
Untergrund gelöst und sein Zustand sei durch andere Umstände – wie etwa die 
"Abnahme der Haftkraft" zu erklären.

67. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Versuchsbedingungen im 
[Instituts]*-Gutachten III - ebenso wie bei den anderen [Instituts]*-Gutachten -
nicht den technischen Gegebenheiten vor Ort entsprachen (Siegelbeschaffenheit, 
Siegelgröße, Abstände, Aufbringen des Putzmittels etc.). Dies gilt insbesondere 
auch für das vom [Institut]* verwendete "künstlich gealterte" Siegelmaterial, das 
nicht als adäquater Ersatz für das Originalmaterial anzusehen ist. So weist das 
Krüger-Gutachten II nach, dass die vom [Institut]* gewählte Alterungsmethode 

  
87 Siehe bereits, Randnr. 21.
88 [Instituts]*-Gutachten III, S. 19. Die Untersuchung von Scherkräften (also Kräften, die parallel zur 

Siegelfläche wirken) war nicht Teil der Versuchsreihen. Die Behauptung von EE im Schreiben vom 
10.12.2007 (Seite 11), Herr Dr. Krüger verkenne den Begriff der Scherkraft, geht insoweit 
offensichtlich fehl. Auch wenn die auf S. 2 des [Instituts]*-Gutachtens gegebene Erläuterung, dass 
Scherkräfte "senkrecht" zur Klebefläche wirkten, missverständlich sein mag, stellt schon die 
folgende Erklärung ("Die gesamte geklebte Fläche leistet Widerstand gegen eine Verschiebung") 
klar, dass der Begriff der Scherkraft in korrekter Weise verwendet wurde. Die von EE kritisierte 
Aussage von Dr. Krüger, dass reine Scherkräfte praktisch nicht vorkämen, bleibt insofern gültig und 
wird im Übrigen von EE auch nicht weiter entkräftet. 

89 [Instituts]*-Gutachten III, S. 26.
90 Siehe hierzu auch die Antwort von 3M vom 21.12.2006, S. 7: [A breach of the seal...]  "would give 

rise to the showing of glue parts at the back of the seal." ([Ein Bruch des Siegels...] würde auch zum 
Auftreten von Klebstoffresten auf der Siegelrückseite führen." – Übersetzung durch die 
Kommission).
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schon deshalb wissenschaftlichen Ansprüchen nicht standhält, weil die alternden 
Klebstoffpolymere der Kommissionssiegel mit einer Schutzfolie abgedeckt sind. 
Die vom [Institut]* gewählte "Alterungsformel" aber gilt nur für nicht geschützte 
Polymere91. Selbst wenn die silikonisierte Schutzfolie, wie von EE behauptet, nicht 
vollständig wasserdicht sein sollte, können Wasser und Luftfeuchtigkeit bei 
lebensnaher Betrachtung schwerer auf eine durch eine Schutzfolie geschützte als 
auf eine ungeschützte Klebefläche dringen. In diesem Zusammenhang hat EE 
zuvor selbst eingeräumt, dass ihr die Untersuchung altersbedingter 
Vorschädigungen nicht möglich sei, weil sie nicht im Besitz von Originalsiegeln 
sei92. Auch fehlen in den Diagrammen der [Instituts]*-Berichte II und III 
periodisch wiederkehrende "Kraftspitzen", wie sie in den Gutachten von Dr. 
Krüger festgestellt werden. Das Fehlen dieser Spitzen, die durch das Herausreißen 
der "VOID"-Zeichen verursacht werden, zeigt ebenfalls, dass die vom [Institut]*
gewählten Versuchsbedingungen nicht repräsentativ waren93. Der von der 
Kommission beauftragte Gutachter hat hingegen die Funktionsfähigkeit der 
Originalsiegel an der Originaltür in den Räumlichkeiten der EE in Gegenwart der 
EE und seiner Experten untersucht und keine Zweifel an ihrer Funktionsfähigkeit 
feststellen können.

68. In jedem Fall ist ausgeschlossen, dass die vermeintliche "Überlagerung" der Siegel 
zu positiven Fehlreaktionen führt. Allenfalls ist bei einer Überlagerung mit einer 
"negativen Fehlreaktion" (Ablösen ohne das Erscheinen von VOID-Zeichen) oder 
mit VOID-Zeichen direkt nach dem Abziehen von der Schutzfolie zu rechnen. Die 
Tatsache, dass alle bei den Tests verwendeten Siegel korrekt auf dem Untergrund 
hafteten, ist jedenfalls ein Beleg für deren Funktionsfähigkeit, so dass die VOID-
Zeichen nur dann auftreten können, wenn das Siegel abgelöst wird94. Der 
Erklärungsversuch der EE, es habe eine "schleichende Vorschädigung" gegeben95,
ist nicht plausibel. 

69. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Nachprüfung am 29. Mai 
2006 drei weitere Siegel in den Geschäftsräumen der EE angebracht worden sind, 
die aus derselben Produktion stammten und am Morgen des 30. Mai 2006 nicht die 
VOID-Zeichen aufwiesen96. Gleiches gilt im Übrigen für Siegel, die bei anderen 
Unternehmen der E.ON AG am selben Tag angebracht wurden. Auch das am 
Abend des 30. Mai 2006 angebrachte Siegel haftete am nächsten Morgen 
einwandfrei an der Tür des Raumes G.50597.

70. Demnach wurde das Siegel am 29. Mai 2006 ordnungsgemäß aufgebracht und es 
handelte sich um eine ordnungsgemäße "Versiegelung" gemäß Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

  
91 Krüger-Gutachten II, S. 6.
92 Vgl. Rn. 56. 
93 Krüger-Gutachten II. S. 3.
94 Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 4; Krüger-Gutachten, S. 7, 18.
95 Schreiben vom 6.7.2007, S. 11.
96 Siehe Randnr. 12.
97 Siehe Randnr. 14.
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d) Erforderlichkeit von Art und Ausmaß der Versiegelung

71. Die Versiegelung des Büros verfolgte den Zweck, dass die am ersten Tag der 
Nachprüfung vorsortierten, aber noch nicht kopierten und gelisteten Dokumente an 
einem zentralen - für EE unzugänglichen - Ort aufbewahrt wurden. Sie sollte es 
dem Nachprüfungsteam ermöglichen, die vorsortierten Dokumente am nächsten 
Tag zu kopieren und vollständig in die hierfür vorgesehenen Listen einzutragen. 
Dabei war sicherzustellen, dass die Dokumente am nächsten Morgen noch 
vollständig und unbeschädigt sein würden. Selbst wenn – wie von EE behauptet –
bereits Teile der vorsortierten Dokumente aufgelistet worden waren, ermöglichte
dies keine Überprüfung der Vollständigkeit der gesamten Dokumente.

72. Die Versiegelung war insbesondere deshalb notwendig, da ein bloßes Verschließen 
des Raumes ohne Siegel keine hinreichende Gewähr geboten hätte, dass der Raum 
in der Nacht nicht zur Durchsicht der dort gelagerten Dokumente von EE betreten 
worden wäre. Zwar verblieb ein Schlüssel zu dem fraglichen Raum in der Nacht 
vom 29. auf den 30. Mai 2006 beim Leiter des Nachprüfungsteams. Jedoch hatten 
EE bzw. die von EE beauftragte Sicherheitsfirma [...]* noch 20 weitere Schlüssel 
im Umlauf, mit denen der Raum G 505 hätte geöffnet werden können.98

73. Der versiegelte Raum war ein dem Nachprüfungsteam von EE für die 
organisatorische Abwicklung der Nachprüfung zur Verfügung gestellter 
Besprechungsraum, dessen Versiegelung den laufenden Geschäftsbetrieb nicht 
beeinträchtigte. Die Versiegelung sollte lediglich für eine Nacht erfolgen, da die 
Nachprüfung am nächsten Morgen fortgeführt werden sollte. Die Versiegelung 
war daher in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer erforderlich.

2. Erbrechen des Siegels

74. Der Zustand des Siegels am Morgen des 30. Mai 2006 lässt den eindeutigen 
Schluss darauf zu, dass das Siegel über Nacht von der Bürotür abgelöst wurde, so 
dass diese zwischenzeitlich geöffnet werden konnte. Diese Schlussfolgerung ergibt 
sich aus der Beschaffenheit und den physikalischen Eigenschaften des Siegels, das
als sicherheitsrelevante Indikatorfolie vom Hersteller so ausgelegt wurde, dass ein 
großflächiges Auftreten von VOID-Zeichen, Klebstoffreste neben dem Siegel und 
Klebstoffreste auf der Siegelrückseite nicht anders als durch ein Ablösen des 
Siegels erklärt werden können.99

75. Der VOID-Schriftzug war am Morgen des 30. Mai 2006 bei Betreten des 
Gebäudes um 8:45 Uhr nicht etwa nur in einem Randbereich (etwa wenige 
Millimeter neben dem Türspalt), sondern auf der gesamten Fläche des Siegels 

  
98 Antwort von [...]* auf das Auskunftsverlangen vom 1.9.2006, Akte S. 223 f.
99 Krüger-Gutachten I, S. 18; die entsprechende Schlussfolgerung wurde im Krüger Gutachten II 

nochmals bestätigt, siehe S. 20; vgl. auch die eindeutige Antwort von 3M vom 21.12.2006, Punkt 5:
"When there is a displacement of the adhesive and seal of 1mm visible at the edges this is an 
indication that the seal has been removed and replaced slightly unaligned. This would give rise to the 
showing of glue parts at the back of the seal." ("Wenn an den Rändern sichtbar wird, dass Klebstoff 
und Siegel um 1mm versetzt sind, ist das ein Indikator dafür, dass das Siegel abgetrennt und leicht 
versetzt wieder angebracht wurde. Dies würde auch zum Auftreten von Klebstoffresten auf der 
Siegelrückseite führen." – Übersetzung durch die Kommission). 
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sichtbar.100 Dies ist nur nach Ablösen des Siegels der Fall, da der Schriftzug 
dadurch erscheint, dass die Klebefläche auf der Rückseite des Siegels beschädigt 
wird. Außerdem lassen sich die Klebstoffreste auf der Rückseite neben den 
transparenten Stellen und neben den Rändern des Siegels nur dadurch erklären, 
dass das Siegel nicht genau an der ursprünglichen Stelle wieder aufgebracht 
wurde. Das von EE vorgebrachte Argument, beim Ablösen des Siegels seien die 
VOID-Schriftzüge auf der Tür und dem Türrahmen völlig unverwischt gewesen,101

ist deshalb unbeachtlich, da bei einem Ablösen und erneuten Aufkleben mit einem 
"Verwischen" nicht zu rechnen ist - dafür aber mit leicht versetzten 
Klebstoffspuren neben dem Siegel und Klebstoffreste auf der Siegelrückseite, wie 
im vorliegenden Fall. Insoweit geht auch der Hinweis von EE im Schreiben vom 
10. Dezember 2007 fehl, die Kommission habe nicht dargetan, wie es ohne ein 
"Kriechen" des Siegels zu Klebstoffspuren neben dem Siegel kommen konnte102.
Bereits in der Mitteilung der Beschwerdepunkte hat die Kommission ausgeführt, 
dass die festgestellten Klebstoffreste nur darauf zurückzuführen sein können, dass 
das Siegel abgelöst und nicht genau an der ursprünglichen Stelle wieder 
aufgebracht wurde103. Auch die entsprechende Schlussfolgerung des 
Siegelfolienherstellers 3M, nach der Versatz des Siegels klar auf ein Ablösen und 
anschließendes Wiederanbringen des Siegels deutet, wurde EE im Verfahren 
zugänglich gemacht104.

76. Der eindeutig dokumentierte Schadenszustand des Siegels kann auch nicht durch 
die Behauptung von EE in Frage gestellt werden, eine Beweissicherung betreffend 
den Siegelzustand am Morgen des 30. Mai 2006 sei seitens der Kommission
versäumt worden105. Tatsächlich hat das Nachprüfungsteam bei Betreten des 
Gebäudes am Morgen des 30. Mai 2006 um 8.45 Uhr den VOID-Schriftzug auf der 
gesamten Fläche des Siegels erkannt106. Der Zustand des Siegels wurde aufgrund 
der Inaugenscheinnahme durch acht Personen begutachtet107. Einige Mitarbeiter 
haben sich hierbei nochmals durch Vergleich mit den übrigen am Vortag 
angebrachten und nicht beschädigten Siegeln vergewissert, dass das Siegel an 
Raum G 505 tatsächlich erbrochen war. Diese Erkenntnis war zwingend, weil das 
in Rede stehende Siegel im Gegensatz zu den anderen Siegeln VOID-Zeichen, und 
zwar über der gesamten Siegelfläche, sowie Klebstoffreste um den Rand aufwies. 
Die Tatsache, dass einige Mitarbeiter des Nachprüfungsteams das beschädigte 

  
100 Antworten von acht Inspektoren [Herrn […]*, Frau […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, 

Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*] zu Fragen Nr. 5 und 6 des Fragebogens für Inspektoren, Akte 
S. 13 ff.

101 S.o. Randnr. 13.
102 Schreiben vom 10.12.2007, S. 8.
103 Beschwerdepunkte, Randnr. 31.
104 Antwort von 3M vom 21.12.2006, Punkt 5:"When there is a displacement of the adhesive and seal of 

1mm visible at the edges this is an indication that the seal has been removed and replaced slightly 
unaligned." ("Wenn an den Rändern sichtbar wird, dass Klebstoff und Siegel um 1mm versetzt sind, 
ist das ein Indikator dafür, dass das Siegel abgetrennt und leicht versetzt wieder angebracht wurde." 
– Übersetzung durch die Kommission).

105 Schreiben vom 6.7.2007, S. 15; Schreiben vom 10.12.2007, S. 7, 15.
106 Vgl. Randnr. 9.
107 Vgl. Randnr. 9. 
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Siegel zunächst mit dem unbeschädigten Siegel verglichen um sich ein genaues 
Bild über die Abweichung des fraglichen Siegels vom Normalzustand zu machen, 
stellt - entgegen der Auffassung von EE - das Vorhandensein der im Protokoll 
dokumentierten Schadensmerkmale keineswegs in Frage. Da es der erste Fall eines
Siegelbruchs war, und da es sich nicht um ein Siegel handelte, das einen 
Siegelbruch durch Zerreißen anzeigt, erscheint es nachvollziehbar, dass sich die 
Inspektoren durch einen Vergleich mit den anderen Siegeln rückversicherten. Der 
Leiter des Nachprüfungsteams sowie ein Vertreter des Bundeskartellamtes haben 
in Anwesenheit von Vertretern von EE das Protokoll über den Siegelbruch 
angefertigt. Der darin beschriebene Siegelzustand, insbesondere das großflächige 
Auftreten von VOID-Zeichen, wurde zudem durch eine Befragung des 
Nachprüfungsteams einhellig bestätigt108. Auch die am Tatort zu einem späteren 
Zeitpunkt gemachten Fotos bestätigen die im Protokoll getroffenen Feststellungen. 
Sie zeigen, dass zumindest auf dem rechten Siegelteil, der weiterhin unverändert 
am Türrahmen klebte, großflächig VOID-Zeichen sichtbar waren und dass sich 
Klebstoffspuren neben dem Siegel befanden109. Bereits das angefertigte Protokoll 
stellt für sich eine hinreichende Dokumentation des Siegelzustandes dar, wie er am 
Morgen des 30. Mai 2006 festgestellt wurde. Eine sofortige Beweissicherung ist 
damit in Anwesenheit und unter Mitwirkung von EE erfolgt. Hätten die Vertreter 
von EE, die sich am Tatort ein Bild vom Siegelzustand machen konnten, einzelne 
Feststellungen des Protokolls in Frage stellen wollen, wäre zu erwarten gewesen, 
dass sie dies in ihrer ergänzenden Erklärung zum Siegelbruchprotokoll getan 
hätten (etwa durch die Klarstellung, dass die VOID-Zeichen nicht großflächig 
auftraten). Dies ist aber unterblieben. EE hat die faktischen Feststellungen des 
Nachprüfungsteams (einschließlich des großflächigen Auftretens der VOID-
Zeichen) in dem Siegelbruchprotokoll nicht bestritten. Die Kommentare der EE in 
der angefertigten Erklärung bezogen sich lediglich auf andere Tatumstände (u.a. 
kein Verwischen der VOID-Zeichen, lange Dauer des Versiegelungsvorganges)110.
Folglich kommt es für die Frage der sofortigen Beweissicherung nicht darauf an, 
dass die Kommission erst am Nachmittag des 30. Mai 2006 zusätzlich zum 
Protokoll Digitalfotos des beschädigten Siegels aufgenommen hat. Denn diese
Fotos, die als ergänzende Beweissicherungsmaßnahme auf eigene Initiative des 
Nachprüfungsteams angefertigt wurden, sind nur eines von mehreren Instrumenten 
der Beweisführung. Sie stellen neben den Aussagen des Nachprüfungsteams und 
dem Siegelbruchprotokoll lediglich eine weitere Dokumentation der 
Beweisaufnahme dar. 

a) Kein maßgeblicher Einfluss von Schwingungen

77. EE hat in verschiedenen Schriftsätzen vorgetragen, Schwingungen der 
verschlossenen Tür bzw. des Türrahmens könnten die Ursache für das 

  
108 Siehe insbesondere die ausdrückliche Bestätigung des großflächigen Auftretens von VOID-Zeichen 

auf den Siegeln durch die Inspektoren Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn […]*, Herrn 
[…]*, Herrn […]* und Frau […]*, Akte S. 13ff.

109 Akte S. 12: Bild 002.jpg zeigt die Rückseite des Siegels, Bilder 003.jpg und 005.jpg zeigen 
ausschnittweise das - insoweit unverändert - am Türrahmen klebende Siegel, auf dem der VOID-
Schriftzug großflächig sichtbar ist, Bild 006.jpg zeigt eine Detailansicht der von der Kommission 
nicht abgelösten rechten Siegelhälfte, an deren Rand ca. 2 mm breite Klebstoffreste in Form des 
VOID-Schriftzugs erkennbar sind.

110 Vgl. Randnr. 13.
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vorgefundene Schadensbild sein und dazu auch auf verschiedene Tests des 
[Instituts]* verwiesen. Die Kommission hat sorgfältig untersucht, ob es denkbar 
ist, dass Schwingungen zu einer positiven Fehlreaktion hätten führen können, und 
schließt diese Ursache aus. 

78. EE trägt insbesondere vor, eine positive Fehlreaktion habe etwa durch intensives 
Rütteln an der Tür oder durch Vibrationen, z.B. durch häufiges Öffnen und 
Schließen benachbarter Türen entstehen können. Die von der Kommission in 
Auftrag gegebenen Tests und die Befragung des Siegelfolienherstellers haben 
jedoch zweifelsfrei ergeben, dass eine positive Fehlreaktion durch Schwingungen 
im konkreten Fall ausgeschlossen war.

79. Selbst eine teilweise „Lockerung“ des Siegels - wie von EE vermutet111 - erscheint 
in dem Zusammenhang nur denkbar, wenn die verschlossene Tür erheblichen 
Spielraum gehabt hätte und heftig bewegt worden wäre. Dies entspricht aber nicht 
den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Die Messungen an der verschlossenen 
Tür des Raumes G 505 haben ergeben, dass sich die Tür nur um ganze 0,53 mm 
hin und zurück bewegen konnte. Unter diesen Voraussetzungen, also bei einem 
Zwischenraum zwischen Tür und Rahmen von 4 mm und einem "Spiel" der Tür 
von nur 0,53 mm, konnte sich das Siegel um nicht mehr als ganze 0,03 mm112, 
buchstäblich eine Haaresbreite, dehnen. Schon dem Laien ist klar, dass die in 
einem solchen System auf das Siegel wirkenden Kräfte vergleichsweise gering 
sein müssen. Dies haben auch die Versuche und Messungen von Herrn Krüger 
bestätigt. Soweit im [Instituts]*-Schreiben vom 10. Dezember 2007 nunmehr 
behauptet wird, die Tür lasse "nach [Instituts]*-Beobachtungen" einen Mindest-
Versatz von ca. 2mm im verschlossenen Zustand zu, kann dieser Einwand nicht in 
Frage stellen, dass das dann immer noch geringe Spiel der verschlossenen Tür 
allenfalls zu einer minimalen Dehnung führen konnte. Zum einen unterlässt es das 
[Institut]*, einen Beleg für die Annahme anzuführen, das Spiel habe 2mm betragen 
(und nicht 0,53mm, wie den auf Video dokumentierten Messungen des Herrn
Krüger zufolge). Zudem hat EE in keinem der verschiedenen früheren Schriftsätze 
die lange bekannte Feststellung der Kommission gerügt, das Türspiel betrage 
0,53mm, obwohl diese Feststellung EE bereits mit Übersendung der Krüger-
Gutachtens I am 6. Juni 2007 mitgeteilt wurde und obwohl EE bei der Messung 
von Dr. Krüger, die auf Video festgehalten ist, anwesend war. Selbst wenn man 
aber annähme, das Spiel der Tür sei tatsächlich größer gewesen und habe 
tatsächlich ganze 2mm betragen, bliebe die in einem solchen System mögliche 
Dehnung äußerst gering (0,47mm113). Bereits dem Laien muss klar sein, dass eine 
solche "Mikro-Dehnung" nicht einen Versatz des Siegels um 2mm zu erklären 
vermag. In keinem Fall kann das geringe Spiel auch das großflächige Auftreten 
von VOID-Zeichen erklären.

  
111 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 62.
112 Aus der Formel 42 + 0,532 = 4,03492 folgt, dass die Dehnung (Unterschied des Abstandes von Tür 

und Rahmen im Ruhezustand und bei maximalem "Spiel" von 0,53 mm) nicht mehr als 0,0349mm 
betragen kann. 

113 Dies folgt aus der Formel 42 + 22 = 4,472.
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80. Die vom [Institut]* durchgeführten Versuche, die die Möglichkeit des "Kriechens" 
von Siegeln nahezulegen scheinen114, entsprechen in dieser Hinsicht in keiner 
Weise den realen Gegebenheiten vor Ort. Das [Institut]* konzediert selbst, dass
eine unterschiedliche Siegelgröße durchaus Einfluss auf die ermittelten 
Messergebnisse haben kann und dass die für eine Größe gefundenen Ergebnisse 
nur Schlussfolgerungen für Siegel derselben Größe erlauben115. Abgesehen von 
der Tatsache, dass das Kommissionssiegel um das 13-fache größer war als die vom 
[Institut]* gestesteten Siegel und den sonstigen Mängeln und Unklarheiten der 
[Instituts]*-Gutachten116 (Abweichung von den realen Gegebenheiten vor Ort) hat 
der von der Kommission beauftragte Sachverständige nachgewiesen, dass die 
maximal möglichen auf das Siegel wirkenden Kräfte weitaus geringer waren als 
die in den [Instituts]*-Gutachten einwirkenden Kräfte117. 

81. Auch alle praktischen Versuche vor Ort und im Labor haben bestätigt, dass das 
Schadensbild vom 30. Juni 2007 keinesfalls durch Schwingungen der Tür erklärt 
werden kann118. Ein Ablösen oder gar Verschieben des Siegels war bei mehreren 
Versuchen, die vor Ort in Gegenwart von Vertretern von EE vorgenommen 
wurden, nicht möglich. Selbst bei extremer Belastung des Siegels entstanden 
VOID-Zeichen allenfalls in den Bereichen direkt am Türspalt, in denen sich das 
Siegel aufgrund des geringfügigen Spiels vom Untergrund gelöst hatte (ca. 1 mm 
um den Türspalt herum), nicht aber auf der gesamten Siegeloberfläche119. Anders 
als von EE vorgetragen, kann es selbst unter "Extrembedingungen" nicht zu einer 
positiven Fehlreaktion des Siegels kommen120. Auch der Siegelfolienhersteller, 
3M, hat bestätigt, dass es im Fall eines extremen Rüttelns bei entsprechendem 
Türspiel allenfalls entlang eines "vertikalen" Streifens am Türspalt (d.h. an der 
Stelle, an der sich das Siegel durch den Versatz geringfügig von der Tür löst) zum 
Auftreten von VOID-Zeichen kommen könnte. 3M schließt dagegen aus, dass ein 
Schadensbild wie das vorgefundene durch Rütteln herbeigeführt werden kann121.

82. Was die konkreten Tatumstände betrifft, konnte EE keine bestimmte Person 
nennen, die an der Tür gerüttelt haben soll122. Und selbst wenn man ein Rütteln 
unterstellte, ließe sich nicht erklären, weshalb die VOID-Schriftzüge am 30.
Mai.2007 auf dem gesamten Siegel und nicht nur an den vermeintlich gelockerten
Stellen um den Türspalt herum sichtbar waren - so wie es etwa auf dem von EE in 
der Anhörung vom 6. Dezember 2006 gezeigten Film deutlich zu erkennen ist123.

  
114 Vgl. etwa [Instituts]* II-Gutachten, S. 29. 
115 [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007, S. 2.
116 Krüger-Gutachten II, S. 2-7.
117 Krüger-Gutachten II, S. 14.
118 Krüger-Gutachten I, S. 11-14; bestätigt durch Krüger-Gutachten II, S. 14, 20.
119 Krüger-Gutachten I, S. 15.
120 Krüger-Gutachten I, S. 11-14; bestätigt durch Krüger-Gutachten II, S. 18 (Mehrfache Belastung und 

Dehnung um ganze 0,53 mm einer mit Synto behandelten und gewässerten Siegelfolie).
121 Antwort von 3M vom 21.12.2006, Seite 6.
122 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 2.
123 Dies bestätigt auch das von EE in der Anhörung vorgespielte Video, das ein Siegel nach erheblichen 

Türschwankungen zeigt und auf dem VOID-Schriftzüge nur auf dem gelockerten Teil des Siegels 
sichtbar wurden.
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Tatsächlich zeigt das von EE selbst angefertigte und während der Anhörung 
vorgeführte Video, das den Einfluss einer stark schwingenden Tür auf das Siegel 
dokumentieren sollte, dass es selbst unter starken Schwingungen nur in einem 
Randbereich um den Türspalt zu geringfügigen Siegelablösungen kommen kann, 
nicht aber zu einem großflächigen Auftreten der VOID-Zeichen auf der ganzen 
Siegelfläche und dass eine solche Bewegung auch nicht zu einem Versatz mit 
Klebstoffresten auf Siegelrückseite und neben dem Siegel führt.

83. Selbst ein intensives Rütteln an der verschlossenen Tür hat somit keine sichtbaren 
Auswirkungen auf das Siegel. Gleiches gilt auch für Schwingungen in der 
Bürowand durch intensive Betätigung der benachbarten Türen124. Insbesondere 
zeigt sich aufgrund derartiger äußerer Einflüsse keine positive Fehlreaktion des 
Siegels125. Auch die anderen in den Räumen von EE angebrachten Siegel waren im 
Übrigen unbeschädigt126. 

b) Kein maßgeblicher Einfluss des Putzmittels

84. Auch die Vermutung von EE, das Siegel sei eventuell verrutscht, als eine Putzfrau 
mit einem feuchten Tuch darüber wischte127, ist nicht überzeugend, da das Siegel 
fest auf Tür und Türrahmen aufgeklebt war und nicht durch bloßes Überwischen 
verrutschen konnte. Zudem könnte sich EE nicht hierauf berufen, da es in ihrem 
eigenen Verantwortungsbereich lag, die Reinigungsfirma über Bedeutung und 
Behandlung des Siegels zu informieren und damit derartige Handlungen zu 
verhindern128. Im Übrigen ist das Vorbringen von EE widersprüchlich. In 
Beantwortung der Frage, wie sich EE den Siegelbruch erklären kann129, berief sich 
EE auf die Aussage der Reinigungskraft, die zunächst nicht ausschließen wollte, 
dass das Siegel möglicherweise beim Überwischen verrutscht sei. Hingegen 
distanzierte sich EE von dieser Aussage, als sie später argumentiert, das Siegel sei 
aufgrund des Überwischens nicht verrutscht130.

85. Eine chemische Reaktion mit dem verwendeten Reinigungsmittel, die zu einer 
positiven Fehlreaktion geführt haben könnte, ist ebenfalls auszuschließen131. Die 
äußere Einwirkung des Reinigungsmittels "Synto" auf die Siegeloberfläche hat, 

  
124 Wie von EE am 24.4.2007 und 3.5.2007 schriftlich bestätigt wurde, sind seit dem 30.5.2006 an der 

fraglichen Tür keine Veränderungen vorgenommen worden.
125 Krüger-Gutachten I, S. 12-15 und 18. Der Hinweis eines Vertreters von EE [Herrn […]*], dass bei 

Siegel 6 am unteren Rand ein "D" sichtbar sei, konnte von den anderen bei der Untersuchung 
anwesenden Personen nicht bestätigt werden.

126 Siehe bereits Randnr. 14.
127 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 62.
128 Siehe Randnr. 74.
129 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 62.
130 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 19:"Die E.ON Energie AG 

hat also nicht selbst eingeräumt, dass es möglicherweise zu einem Verrutschen des Siegels 
gekommen sei; vielmehr hat die E.ON Energie AG lediglich die Aussage von Frau […]*
wiedergegeben."

131 Krüger-Gutachten I, S. 10; vgl. Antwort von 3M auf das Auskunftsverlangen vom 29.8.2006, Akte 
S. 206.



31

wie von Dr. Krüger in umfangreichen Testreihen nachgewiesen132, keinen Einfluss 
auf die Funktionsweise des Siegels. Lediglich die farbig bedruckte 
Siegeloberfläche verändert sich dahin gehend, dass Farbe in geringen Mengen 
abgelöst wird und am Wischtuch haftet. Dagegen zeigt sich nach dem Kontakt mit 
"Synto" keine positive Fehlreaktion des Siegels133. Unzutreffend ist die 
Behauptung von EE, Dr. Krüger habe in seinen Tests nicht das 
Originalreinigungsmittel verwendet, da das [Institut]* das ihr von EE übersandte 
Lösungsmittel getestet und festgestellt habe, dass es sich um ein wasserfreies 
Lösungsmittel mit dem Hauptbestandteil 2-(2-ButoxyEthoxy) Ethanol handele,
während Synto Wasser enthalte. Die Kommission hat sich von der 
Reinigungsfirma selbst genau dasjenige Originalputzmittel zusenden lassen, das in 
den Räumen der EE am 30. Mai 2006 verwendet wurde. Ausschließlich dieses 
Reinigungsmittel wurde in den verschiedenen Testreihen verwendet134. Eine 
Anforderung weiterer Flaschen Synto, wie von EE angeboten, war nicht 
notwendig, da noch genügend Synto für die durchgeführten Tests zur Verfügung 
stand. Es ist der Kommission unbekannt, welches Mittel das [Institut]* verwendet 
hat, denn die einzige Synto-Variante, die weitgehend wasserfrei ist ("Synto 
Forte"), basiert auf Glykolalkohol, wird nach Herstellerangaben nicht in den 
verwendeten 1-Liter-Flaschen angeboten und nicht als Reinigungsmittel, sondern 
als Fleckentferner - also in spezifischen Fällen räumlich begrenzt - eingesetzt135. 

86. Eine positive Fehlreaktion ist, anders als von EE behauptet136, bei äußerer 
Einwirkung des Putzmittels auf die Siegelfolie auch nach längerer Wartezeit nicht 
aufgetreten137.

87. Auch die von den Sachverständigen des [Instituts]*138 behauptete These eines 
möglichen "Kriechens" der Siegelfolie bei Druck- und Scherspannungen,
kombiniert mit der Einwirkung des Reinigungsmittels "Synto", kann nicht 
überzeugen. Abgesehen davon, dass die entsprechende "Interpretation" des 
[Instituts]*-Gutachtens II nach eigenen Angaben des [Instituts]* ohnehin nicht 
Gegenstand der akkreditierten Prüfung war139, vermag das Gutachten auch deshalb 
die Ergebnisse der von der Kommission in Auftrag gegebenen Gutachten nicht in 
Frage zu stellen, weil die Durchführung der Labortests des [Instituts]* nicht unter 
den gleichen Bedingungen erfolgte, wie sie am 29. Mai 2006 bei Anbringung des 
Siegels in den Räumlichkeiten der EE herrschten. Diese unterschiedlichen 
Bedingungen betreffen u.a. die Siegelgröße, das Auftragen des Reinigungsmittels 

  
132 Krüger-Gutachten I, S. 10 ff.; Krüger-Gutachten II, S. 8 ff.; 19. 
133 Krüger-Gutachten I, S. 8, 10; Krüger-Gutachten II, S. 8 ff. 19.
134 Aus der bloßen Charakterisierung von Synto als "wässrige Lösung" ableiten zu wollen, Herr Dr. 

Krüger habe ein anderes Putzmittel ("vermutlich eine andere Variante"), erscheint insoweit abwegig, 
s. Schreiben vom 10.12.2007, S.10.

135 Siehe die Angaben des Herstellers von Synto Pramol-Chemie AG: 
http://www.pramol.com/index.php?cPath=37&sort=2a&page=3&osCsid=d3b587006eeec23da3a967
00a33897b5.

136 Schreiben der EE vom 6.7.2007, S. 4.
137 Krüger-Gutachten II, S. 8 ff. 19.
138 [Instituts]*-Gutachten II, S. 31 ff.
139 [Instituts]*-Gutachten II S. 33. 
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und den Abstand zwischen Türblatt und Türrahmen. Auch erklärt das Gutachten 
nicht, wie es zu einer Diffusion des Reinigungsmittels Synto in den gesamten 
Klebstoff der Siegelfolie hätte kommen können, zumal das von der Kommission 
verwandte Siegel wesentlich größer ist als das vom [Institut]* verwandte 
Siegelmaterial140 und das Gutachten selbst von einer vollständigen Verdunstung
des Reinigungsmittels „innerhalb von 15-20 Minuten" ausging141. Zu einer
Erweichung des Klebstoffs, wie von den [Instituts]*-Gutachten behauptet, könnte 
es allenfalls an den Rändern gekommen sein, da die Siegelfolie aus PET besteht 
und wasserundurchlässig ist142. Ein kurzfristiges Diffundieren ("Permeation") 
"durch die Folie" ist daher nicht möglich143, was auch vom [Institut]* konzediert 
wird144. Die Versuche des Kommissionssachverständigen, Herrn Dr. Krüger, mit 
Synto haben bestätigt, dass das Siegel unter praktischen Bedingungen 
grundsätzlich feuchtigkeitsundurchlässig ist145. Alle Versuche von Herrn Dr. 
Krüger haben bestätigt, dass sich eine äußerliche Einwirkung von Synto nicht auf 
die Funktionsfähigkeit der Siegel auswirkt146. Dies gilt selbst für kleine Proben 
von 1 cm oder 2,5 cm Breite (9) und für extreme Synto-Expositionen von 2
Stunden. Selbst wenn man zugunsten der EE unterstellt, dass die für die 
Laboruntersuchungen vom [Institut]* zugrunde gelegten Bedingungen den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprächen, so könnte dies die Feststellungen der 
Kommission am Morgen des 30. Mai 2006 (Klebstoffreste neben dem Siegel, 
großflächige VOID-Zeichen, weiße Spuren auf der Klebefläche des Siegels) somit 
nicht erklären147. Zudem unterscheiden sich die Auswirkungen einer Einwirkung 
über die Ränder auf ein nur 1cm breites Siegel (wie in den Testreihen des 
[Instituts]* verwendet) naturgemäß erheblich von den Auswirkungen auf ein 
Siegel von 6 cm Breite (bei der das Reinigungsmittel jeweils 3 cm tief unter die 
fest aufgeklebte Siegelfolie dringen müsste, um den Klebstoff großflächig zu 
lösen). 

  
140 Das vom [Institut]* verwandte Material hat eine Größe von 1 cm auf 4 cm, wohingegen die Siegel 

der Kommission eine Größe von 6 cm auf 9 cm aufweisen. Hieraus ergibt sich auch ein anderes 
Verhältnis von Umfang zu Fläche, mit der Folge, dass die Ergebnisse, z.B. im Hinblick auf ein 
Diffundieren von Synto oder die weitaus geringere Klebkraft, nicht übertragbar sind, s. Krüger-
Gutachten II, S. 3-4.

141 [Instituts]*-Gutachten II, S. 7.
142 Zur Frage des möglichen Einflusses von Luftfeuchtigkeit (Wasserdampf) Randnr. 91; vgl. Zur 

Empfindlichkeit gegen Chemikalien auch die Produktinformation zu den Sicherheitsfolien 7380, 
7937, 7866, 7384 der Firma 3M, Punkt 7 "Beanspruchung gegen Chemikalien und Lösungsmittel", 
S. 202 der Akte. 

143 Krüger-Gutachten II, S. 4-5; 14.
144 Siehe etwa [Instituts]*-Gutachten III, S. 8, das bei der Beschreibung des Versuchs mit Synto 

hervorhebt, dass "der gesamte Rand der Siegelfolie mit einer definierten Menge Synto in Berührung 
kam" (Hervorhebung von der Kommission).

145 Krüger-Gutachten I, S 10 ff; Krüger-Gutachten II, S. 9-12; 14-17; 19-20. Die bloße Behauptung von 
EE in der Antwort auf das Auskunftsverlangen der Kommission vom 19.10.2007, es sei "davon 
auszugehen, dass Wassermoleküle auch durch die Siegelfolie hindurch diffundieren, weil es keine 
wasserdampfundurchlässigen Polymere gibt" ist insoweit bloß theoretischer Natur. Sie steht auch im 
Widerspruch zur Annahme des [Instituts]*, dass es für die Frage des Einwirkens von Feuchtigkeit 
letztlich auf die mögliche Einwirkung über den Rand ankommt, siehe [Instituts]*-Gutachten III, S. 8.

146 Krüger-Gutachten I, S 10; bestätigt durch die Versuche im Krüger-Gutachten II, S. 9-12, 19-20. 
147 Siehe Randnr. 9.
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88. Angesichts dieser Feststellungen kann auch keine Rede davon sein, dass die von 
der Kommission verwendeten Siegel eine "Tendenz" zu "positiven Fehlreaktionen" 
zeigten148. Keiner der vom [Institut]* durchgeführten Versuche vermag das 
aufgetretene, für einen Siegelbruch typische Schadensbild (großflächige VOID-
Zeichen, Klebestoffreste neben dem Siegel, Klebstoffreste auf der Siegelrückseite) 
zu erklären. Auch in keinem einzigen der zahlreichen von Dr. Krüger 
durchgeführten Versuche kam es zu einer solchen positiven Fehlreaktion. 

c) Kein maßgeblicher Einfluss von Zugspannungen beim Aufbringen

89. Die am Morgen des 30. Mai 2006 vollständig unter dem gesamten Siegel 
erkennbaren VOID-Schriftzüge können auch keinesfalls damit nachvollziehbar
erklärt werden, dass das Siegel "unter Spannung" aufgebracht wurde149. Es liegen 
keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass das Siegel in atypischer Weise, d.h. unter 
Spannung, appliziert wurde und es unmittelbar nach dem Aufbringen unter 
Spannung gestanden hätte. EE hat weder während des Aufbringens des Siegels, 
noch in der am Abend des nächsten Tages angefertigten ergänzenden 
Protokollerklärung150 ein entsprechendes atypisches Aufbringen "unter Spannung" 
erwähnt. Dabei ist zu beachten, dass die Kommissionssiegel keineswegs elastisch,
sondern aus äußerst zugfestem Material sind. Sie lassen sich daher nur unter 
Aufbringung sehr hoher Kräfte überhaupt minimal dehnen151. Darüber hinaus hat 
der Sachverständige der Kommission nachgewiesen, dass sich das Siegel, selbst 
wenn es um 4 mm gedehnt würde, nicht verschiebt, sondern allenfalls im 
Spaltbereich geringfügig dehnt. In keinem Fall kann es zum großflächigen 
Auftreten der VOID-Zeichen und den anderen im Protokoll festgestellten für einen 
Siegelbruch typischen Merkmalen kommen. Die Tatsache, dass für eine solche 
manuelle Dehnung Kräfte von 660N (oder 66 kg) aufgebracht werden müssten und 
dass das Siegel in einem solchen Fall mit mehreren Fingern (auch auf der 
Siegelrückseite) angefasst werden müsste (mit der wahrscheinlichen Folge von 
sofortigen VOID-Zeichen an den Berührungsstellen), zeigt, dass ein Aufbringen 
unter Spannung als Schadensursache ausscheidet, denn das Siegel war am Abend 
des 29. Mai2006 unversehrt. Im Übrigen ist auch der Firma 3M, die das 
Siegelmaterial seit 1985 produziert, bislang kein Beispiel einer 
"spannungsbedingten" positiven Fehlreaktion bekannt152. 

90. Weiterhin ist auch der Vortrag von EE unerheblich, dass am Morgen des 30. Mai 
2006 auf der Siegelfolie kein "Knick" erkennbar war, wie er beim Abziehen der 
Siegel im Rahmen der Untersuchungen am 26. April 2007 durch den 

  
148 Vgl. Schreiben von EE vom 10.12.2007, S. 6; ebenso auf S. 13.
149 Vgl. Schreiben von EE vom 6.7.2007, S. 22/23; Schreiben von EE vom 10.12.2007, S. 10.
150 Siehe Randnr. 13.
151 Vgl. die Versuche im Krüger-Gutachten I, S. 11-17; bestätigt durch das Krüger-Gutachten II, S. 12. 
152 Antwort der Firma 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 6: "3m is not aware of having 

received any complaints about the functioning of the Product or converted products concerning the 
appearance of void signs after application in circumstances where a "false positive" indication is 
alleged." ["3m sind keine Beanstandungen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Siegelfolie
oder verarbeiteter Siegelfolien bekannt, die das Auftreten von "VOID-Zeichen" nach Anbringung des 
Siegels betrafen und bei denen eine "positive Fehlreaktion" behauptet wurde" – Übersetzung durch 
die Kommission].
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Kommissionsgutachter teilweise zu beobachten war153. Ein "Knick" ist keineswegs 
eine "notwendige Folge" des Ablösens der Siegelfolie oder ein notwendiger 
Indikator für einen Siegelbruch154. Wenn es auch möglich ist, dass bei einer 
bestimmten Art des Ablösens des Siegels ein "Knick" auftreten mag, ist das Siegel 
doch technisch so beschaffen, dass ein ordnungsgemäßes Ablösen des Siegels 
ausschließlich durch Auftreten der VOID-Zeichen - und nicht etwa das Auftreten 
eines "Knicks" - ersichtlich gemacht wird. Die Tatsache, dass es bei einer 
bestimmten Art und Weise des Ablösens zusätzlich zum Auftreten der VOID-
Zeichen zu einem "Knick" kommen mag, bedeutet im Umkehrschluss daher nicht, 
dass das Fehlen eines solchen Knicks einen Siegelbruch ausschließt. Andere 
Methoden, das Siegel ohne "Knick" zu lösen, sind ohne weiteres vorstellbar (etwa 
Ablösung von der Mitte her mit einem Lineal oder einem anderen Hilfsgegenstand, 
sanftes Aufdrücken der Tür, etc.). 

d) Kein maßgeblicher Einfluss von Luftfeuchtigkeit und von Kombinationen 
verschiedener Faktoren

91. Auch die im [Instituts]*- Gutachten III behauptete Beeinflussung des 
Ansprechverhaltens der Siegelfolie aufgrund einer möglichen Einwirkung von
Luftfeuchtigkeit155 - möglicherweise in Kombination mit anderen Faktoren (z.B. 
Synto und altersbedingte Vorschädigung) – überzeugt nicht. Die Behauptung, dass 
Luftfeuchtigkeit möglicherweise zu einer positiven Fehlreaktion geführt haben 
könnte, wurde erstmals im Schreiben von EE vom 1. Oktober 2007, also mehr als 
zwei Monate nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme zum ergänzenden Schreiben 
der Kommission, vorgetragen. Die Kommission hat die vorgetragenen Argumente 
dennoch einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen und ist zum Schluss 
gekommen, dass Luftfeuchtigkeit als mögliche Ursache für eine "positive 
Fehlreaktion" ausscheidet. Wie bereits ausgeführt wurde156, wurden die dem 
[Instituts]*-Gutachten III zugrundeliegenden Untersuchungen nicht unter den 
gleichen Bedingungen durchgeführt, wie sie am 29. Mai 2006 bei Anbringung des 
Siegels in den Räumlichkeiten der EE herrschten. Dies betrifft u.a. die zu kleine 
Siegelgröße oder das in Wirklichkeit äußerst geringe Spiel zwischen Türblatt und 
Türrahmen157. Für die Versuche zur Wirkung von Luftfeuchtigkeit wurden laut 
[Instituts]*-Gutachten III "Stücke der Siegelfolie bei Raumtemparatur (25°C) in 
einen Klimaschrank mit 70%, 60% und 50% relative Feuchte gelegt." Weder wird 
vom [Institut]* eine überzeugende Erklärung dafür gegeben, warum nur kleine 
Siegelstücke verwendet wurden, noch wird klar, ob die Siegel mit oder ohne 
Schutzfolie der Feuchtigkeit ausgesetzt wurden158 und wie lange die 
Feuchtigkeitsexposition war. Sollten die Siegel ohne Schutzfolie der Feuchtigkeit 
ausgesetzt worden sein, wären diese Versuche wenig relevant. Es ist unbestritten, 
dass keine Feuchtigkeit direkt auf die Klebefläche einwirken konnte. Das Siegel 

  
153 Siehe etwa Schreiben vom 6.7.2007, S. 4, 5; Schreiben vom 10.12.2007, S. 8.
154 Schreiben vom 6.7.2007, S. 5.
155 [Instituts]*-Gutachten III, S. 39.
156 Siehe Randnr. 67.
157 Vgl. bereits Randnr. 67 ff.
158 Die im [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007 (Seite 2) angeführte Begründung, man habe 

Siegelmaterial sparen wollen, kann insoweit nicht überzeugen.
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war in der Realität durch eine wasserabweisende Schutzfolie geschützt. Wenn die 
Siegel mit der Schutzfolie im Klimaschrank gelagert wurden, was im [Instituts]*-
Schreiben vom 10. Dezember 2007 angedeutet wird159, konnte Feuchtigkeit im 
Wesentlichen über die Ränder eindringen. Auch wenn sowohl PET-Folie als auch 
die silikonisierte Schutzfolie grundsätzlich bei langfristiger Exposition ein 
gewisses Maß an Luftfeuchtigkeit durchlassen mögen, kann dieser eher 
theoretische Befund die Schlussfolgerungen der Kommission nicht in Frage 
stellen. Die Behauptung, das Siegel sei durch Luftfeuchtigkeit, die während des 
Transportes sowohl durch die PET-Folie als auch durch die silikonisierte 
Schutzfolie auf der Rückseite gedrungen sei160, signifikant in seiner 
Funktionsfähigkeit geschädigt worden, erscheint lebensfremd. Die Firma 3M gibt 
in ihrem technischen Datenblatt zur Siegelfolie 7866 unter dem Punkt 
"Feuchtigkeitsresistenz" selbst an, dass die Siegel ohne Probleme während 
mindestens 168 Stunden (also eine ganze Woche lang) einer extremen 
Luftfeuchtigkeit von 90% ausgesetzt werden können, ohne dass sich dies auf die 
Funktionsfähigkeit der Siegel auswirkt161. Wären die Sicherheitssiegel der Firma 
3M derart empfindlich, dass selbst in nichttropischen Ländern wie Deutschland 
schon an einem warmen Frühsommertag wie dem 29. Mai 2006 ohne Weiteres 
Luftfeuchtigkeit in die Siegel eindringen und deren Funktionsfähigkeit aufheben 
könnte, könnte die Funktionsfähigkeit in Ländern mit einer weitaus höheren 
Luftfeuchtigkeit kaum gewährleistet werden. Das Siegelmaterial der Firma 3M 
wird aber nach Angaben des Herstellers seit 1985 weltweit - also auch in Ländern 
mit erheblich höherer Luftfeuchtigkeit als Deutschland - als Sicherungssiegel 
eingesetzt, ohne dass es nach Kenntnis des Herstellers jemals zu positiven 
Fehlreaktionen gekommen ist, und das selbst nach mehreren Jahren Lagerdauer162.
Dass angesichts dieser Erfahrungen gerade ein eintägiger Transport in einem 
Klima von nur 70% Luftfeuchtigkeit die Funktionsfähigkeit des Siegels 
aufgehoben haben soll, erscheint abwegig.

92. Auch die Ergebnisse des [Instituts]*-Gutachtens III liefern keinen Beleg dafür, 
dass das am 30.Mai 2006 festgestellte Schadensbild auf die Einwirkung von 
Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sein könnte. Zwar haben die Gutachter des 
[Instituts]* eine Abnahme der Haftkraft und eine "signifikant hohe 
Empfindlichkeit" behauptet, nachdem die kleinen Siegelstücke einer erhöhten 
Luftfeuchtigkeit von 60% und 70% ausgesetzt wurden. Diese theoretischen 
Feststellungen stellen jedoch keine Erklärung für den Siegelzustand am Morgen 
des 30. Mai 2006 dar, an dem die VOID-Zeichen auf der gesamten 
Siegeloberfläche zu erkennen waren. Sie erklären auch nicht die übrigen vom 

  
159 [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007, S. 4.
160 [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007, S. 6; Schreiben von EE vom 10.12.2007, S. 11/12.
161 Technisches Datenblatt der Firma 3M für die Siegelfolie Nr. 7866, S. 197 (Punkt "Environmental 

Performance – Water Resistance").
162 Antwort der Firma 3M auf das Auskunftsverlangen vom 6.12.2006, S. 6: "3m is not aware of having 

received any complaints about the functioning of the Product or converted products concerning the 
appearance of void signs after application in circumstances where a "false positive" indication is 
alleged." ["3m sind keine Beanstandungen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Siegelfolie
oder verarbeiteter Siegelfolien bekannt, die das Auftreten von "VOID-Zeichen" nach Anbringung des 
Siegels betrafen und bei denen eine "positive Fehlreaktion" behauptet wurde" – Übersetzung durch 
die Kommission].
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Nachprüfungsteam am Morgen des 30. Mai 2006 getroffenen Feststellungen über 
den Zustand des Siegels (Verschiebung des Siegels, Klebstoffreste neben dem 
Siegel und auf der Klebefläche). Insbesondere erklären sie nicht, warum die 
anderen am selben Tag verwendeten Kommissionssiegel (trotz gleicher 
Feuchtigkeitsexposition) unverändert waren, obwohl sie den gleichen Lager- und 
Transportbedingungen und somit derselben Luftfeuchtigkeit ausgesetzt waren. Der 
Sachverständige der Kommission hat bereits in seinem ersten Gutachten unter 
realistischen Bedingungen (und unter Verwendung von Originalsiegeln an der 
Originaltür) festgestellt, dass die verwendeten Siegel voll funktionsfähig waren.

93. Um die behauptete – allerdings nicht weiter substantiierte – Möglichkeit einer 
Auswirkung von Feuchtigkeit auf das Siegel zu überprüfen, hat der 
Sachverständige der Kommission eine Reihe zusätzlicher Tests durchgeführt163. 
Obwohl diese Tests größtenteils unter Extrembedingungen durchgeführt wurden 
(z.B. mehrstündiges "Wässern" des nicht aufgeklebten Siegels164), konnte in 
keinem Fall eine positive Fehlreaktion nachgewiesen werden, und dies, obwohl die 
Einwirkung von Kräften getestet wurde, die weit über den real möglichen Kräften 
lagen165. Die hohe Feuchtigkeitsresistenz ist, wie das Krüger-Gutachten II 
feststellt166, u.a. darauf zurückzuführen, dass der verwendete Haftklebstoff zu der 
Gruppe der Acrylate gehört. Diese gehört innerhalb der verschiedenen 
Haftklebstofftypen zu denjenigen, die die höchste Feuchtigkeitsresistenz 
aufweisen. Die von EE erwähnte theoretische Möglichkeit, dass auch 
Acrylatklebstoffe feuchtigkeitsempfindlich sein könnten, spielt für den 
vorliegenden Fall keine Rolle, wie die problemlose Verwendung der anderen 
applizierten Siegel, die Erfahrungen des Siegelfolienherstellers 3M mit den 
Siegeln sowie die von Dr. Krüger durchgeführten praktischen Tests beweisen.  
Selbst wenn theoretisch ein gewisses Maß an Luftfeuchtigkeit in das ansonsten 
wasserabweisende Siegel167 eingedrungen sein mag, liegen somit keine 
Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Luftfeuchtigkeit das vorgefundene 
Schadensbild erklären könnte.

94. Unabhängig davon, dass eine Feuchtigkeitsexposition ohnehin nicht für die 
Funktionsfähigkeit des Siegels relevant wäre, hat EE aber weder vorgetragen -
geschweige denn belegt - warum das Siegel überhaupt in erhöhtem Maße 
Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein sollte. Das Gutachten bestreitet nicht die von 
der Kommission festgestellte ordnungsgemäße Lagerung und Transport des 
Siegels, sondern deutet allenfalls die theoretische Möglichkeit an, dass das Siegel 
während des Transportes (vorgeblich im Autokofferraum168) 
Luftfeuchtigkeitsänderungen ausgesetzt gewesen sein könnte. Um auszuschließen, 
dass das Siegel während des Transportes tatsächlich einer erhöhten Feuchtigkeit 

  
163 Insoweit geht auch der Vorwurf von EE im Schreiben vom 10.12.2007 (S. 12) fehl, die Kommission 

habe es versäumt, die Siegel auf eine positive Fehlreaktion hin zu prüfen.
164 Siehe Krüger-Gutachten II, S. 15.
165 Siehe Krüger-Gutachten II, S. 15-17; 19/20.
166 Krüger-Gutachten II, S. 15.
167 Siehe Randnr. 87. Auch im nicht aufgeklebten Zustand ist die Klebefläche des Siegels durch eine 

silikonisierte Schutzfolie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. 
168 Vgl. [Instituts]*-Gutachten III, S. 39.
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ausgesetzt war, hat die Kommission den Leiter des Nachprüfungsteams, nach den 
Einzelheiten des Transportes befragt. In seiner Stellungnahme vom 6. November 
2007 legt er dar, dass sich das Siegel zu keinem Zeitpunkt in einem Kofferraum 
befand, sondern entweder in einer Büroschublade oder in einer Aktentasche. Dabei 
war das Siegel zu keinem Zeitpunkt erheblicher Feuchtigkeit ausgesetzt oder 
wurden auf andere Weise „atypisch“ behandelt oder transportiert. Die Feuchtigkeit 
könnte also lediglich in der Nacht nach Aufbringung in das Siegel - und dann vor 
allem über die Ränder - eingedrungen sein. Ein solches Einwirken ist aber nicht 
plausibel gemacht und hätte, wie dargestellt, auch keinerlei Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit des Siegels. Aus diesem Grund vermag auch der Vortrag von 
EE, die Nacht des 19. Mai 2006 sei durch eine für deutsche Verhältnisse 
möglicherweise überdurchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet 
gewesen169, keine Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Siegels zu begründen. 
Dass die erhöhte Luftfeuchtigkeit der Außenluft170 am Tag der Nachprüfung bei 
EE für die Funktionsfähigkeit des Siegels keine Rolle spielte, zeigt schon die 
Tatsache, dass bei keinem einzigen der anderen verwendeten Siegel VOID-
Zeichen oder sonstige atypische Merkmale auftraten, so dass alle anderen Siegel, 
trotz erhöhter Luftfeuchtigkeit, einwandfrei funktionierten. Zudem gehört 
Deutschland eher zu den Ländern mit vergleichsweise geringer Luftfeuchtigkeit, 
und dem Siegelfolienhersteller sind auch aus Ländern mit erheblich höherer 
durchschnittlicher Luftfeuchtigkeit als Deutschland keine positiven Fehlreaktionen 
bekannt.

95. Nicht nachvollziehbar ist auch das von EE im Schreiben vom 10. Dezember 2007 
angeführte Argument, wonach die Aussagekraft der Versuche von Dr. Krüger 
dadurch verringert wird, dass er bei seinen Versuchen pulverlackierte Bleche und 
nicht eloxiertes Aluminium verwendet habe171. Wie aus den am Tatort 
aufgenommenen Fotos deutlich hervor geht, waren die Siegel tatsächlich auf 
lackiertem Untergrund und nicht, wie in den Versuchen des [Instituts]*, auf 
unlackiertem Untergrund angebracht. Die im Krüger-Gutachten I präsentierten 
Ergebnisse basieren weitgehend auf Versuchen vor Ort, d.h. mit Originalsiegeln 
auf dem Originaluntergrund. Sollte es in den Gutachten [des Instituts]* und Dr. 
Krüger tatsächlich zu unterschiedlichen Messergebnissen aufgrund der 
verschiedenen Untergründe gekommen sein, so wäre allenfalls zu erwarten 
gewesen, dass die von Dr. Krüger verwendeten lackierten Bleche wegen der 
behaupteten Wechselwirkungen mit Zuschlagstoffen des Lackes ein schlechteres
Haftungsverhalten an den Tag legen würden als Aluminium. Keinesfalls wäre zu 
erwarten, dass die Siegelfolie in den Versuchen von Dr. Krüger stärker auf dem 
lackierten Untergrund klebte als in den Versuchen auf unlackiertem Aluminium. 
Da Dr. Krüger zum Schluss gekommen ist, dass selbst bei pulverlackierten 
Blechen keine Ablösungserscheinungen und kein „Kriechen“ feststellbar ist, 
müssen diese Ergebnisse erst recht für die vom [Institut]* verwendeten 

  
169 Siehe Antwort von EE vom 25. Oktober 2007 auf das Auskunftsverlangen der Kommission vom 

19.10. 2007.
170 Mangels Messwerten im Gebäude behauptet EE nur, dass die Luftfeuchtigkeit außerhalb des 

Gebäudes erhöht gewesen sei. Es ist nicht dargetan, dass dieselben Luftfeuchtigkeitswerte in der 
Nacht vom 29. zum 30. Mai 2006 auch für die Innenräume galten, siehe Antwort von EE vom 
25. Oktober 2007 auf das Auskunftsverlangen der Kommission vom 19.10. 2007

171 Schreiben von EE vom 10.12.2007, S. 13; [Instituts]*-Schreiben vom 10.12.2007, S. 5.
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unlackierten Bleche gelten (die aber, wie erwähnt, nicht den Gegebenheiten vor 
Ort entsprechen).

96. Soweit EE schließlich vorträgt, dass zumindest eine Kombination verschiedener 
Faktoren (z.B. Einwirkung von Synto und Luftfeuchtigkeit und Alterung des 
Siegels) als Ursache des Schadensbildes vom 30. Mai 2006 in Betracht kommt, 
wird dieses Vorbringen widerlegt durch die angeführten Stellungnahmen des 
Herstellers 3M, die Erfahrungen der Kommission sowie die Gutachten von Dr. 
Krüger. Auch eine "unglückliche Verkettung" möglicher anderer Faktoren kann 
danach bei lebensnaher Betrachtung nicht die Ursache für das festgestellte 
Schadensbild sein.

97. Alle Versuche von Dr. Krüger wurden mit Originalsiegeln durchgeführt. Schon 
wenn in früheren Versuchen eine Einwirkung von Synto oder Luftfeuchtigkeit 
getestet wurde, wurden also stets zumindest zwei Parameter gleichzeitig (mögliche 
"Alterung" und Syntoeinwirkung; mögliche "Alterung" und Feuchtigkeit) in 
Betracht gezogen. In seinem letzten Gutachten zeigt Herr Dr. Krüger zudem auf, 
dass auch die Kombination aller denkbarer Faktoren ("Alterung", Einwirkung von 
Feuchtigkeit und Synto172) nicht die Ursache des Schadensbildes vom 30. Juni 
2006 sein kann. Er stellt fest: "Auch die Kombination von Feuchtigkeit, 
Syntoeinwirkung und Rütteln sowie Vibration führt nicht zu einer "positiven 
Fehlreaktion"173. Dies gilt selbst bei Annahme von einer Kumulation solcher 
Faktoren unter "Extrembedingungen" (Eintauchen in Wasser, stundenlanges 
Einwirken von Synto, Dehnung um mehr als 0,1 mm)174. Auch insoweit ergeben 
sich keine Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Siegels. Eine Kombination der 
von EE vorgebrachten Faktoren/Argumente (u.a. Syntoeinwirkung, Vibrationen, 
Luftfeuchtigkeit, vermeintliche Überlagerung der Siegel) konnte somit nicht zu 
einer positiven Fehlreaktion führen, die das Schadensbild des 30. Mai.2006 
erklären würde.

e) Unerheblichkeit der von EE vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen

98. Schließlich können auch die zu einem sehr späten Zeitpunkt des Verfahrens 
erstellten und vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen derjenigen Personen, 
die am 29./30. Mai 2006 im Besitz eines Schlüssels für den Raum G.505 gewesen 
waren, das Vorliegen eines Siegelbruchs nicht in Frage stellen. Dabei war nicht 
nur zu beachten, dass eidesstattliche Versicherungen an sich lediglich einseitige 
Erklärungen zur Glaubhaftmachung eines bestimmten Umstandes sind, deren 
Beweiskraft im vorliegenden Verwaltungsverfahren notwendigerweise beschränkt 
bleibt, zumal die Erklärungen erst anderthalb Jahre nach dem fraglichen Vorfall 
erstellt wurden. Selbst wenn man hier unterstellte – was keineswegs sicher 
erscheint – dass die Mitarbeiter von EE, [...]* und anderen für EE arbeitenden 
Firmen völlig neutral und nicht zur Sphäre von EE zu zählen wären, würde der 
Inhalt der eidesstattlichen Versicherungen doch hier gerade nicht durch die 
vorgefundenen Fakten gestützt, die klar auf ein Ablösen des Siegels und eine 
mögliche Türöffnung hindeuten. Dabei ist zu beachten, dass Artikel 23 der 

  
172 Vgl. [Instituts]*- Gutachten III, S. 33-37.
173 Krüger-Gutachten II, S. 21.
174 Krüger-Gutachten II, S. 18/19.
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Verordung (EG) Nr. 1/2003 nicht auf den Nachweis des "Öffnens einer Tür", 
sondern auf den bloßen Bruch des Siegels abstellt. Die klaren Anzeichen für einen 
Siegelbruch, wie sie am Morgen des 30. Mai 2006 vorgefunden wurden, können 
somit nicht durch die eidesstattlichen Versicherungen in Frage gestellt werden, 
dass die Schlüsselinhaber die Tür nicht aufgeschlossen hätten. Zudem hat EE 
keineswegs den Nachweis erbracht, dass die Tür zu Raum G.505 in der fraglichen 
Nacht nicht geöffnet wurde. Aus den eidesstattlichen Versicherungen der 
fraglichen Mitarbeiter ließe sich allenfalls eine Glaubhaftmachung des Umstandes 
ableiten, dass diese die Tür nicht selbst aufgeschlossen hätten. Die eidesstattlichen 
Versicherungen schließen dagegen nicht aus, dass andere Personen den Schlüssel 
von den Schlüsselinhabern erlangt und den Raum aufgeschlossen haben oder dass 
die Tür auf andere Weise geöffnet wurde. 

f) Schlussfolgerungen

99. Zweck der Versiegelung ist es zu verhindern, dass während der Nachprüfung 
Beweismittel verloren gehen (können). Die Versiegelung dient somit der 
Absicherung einer effektiven Ermittlungstätigkeit der Kommission im Rahmen 
von Nachprüfungen. Die Versiegelung soll die Unversehrtheit von Gegenständen 
oder Räumen sicherstellen und das Öffnen des versiegelten Gegenstandes bzw. 
Raumes durch Unbefugte verhindern, bzw. eine solche Öffnung erkennbar werden 
lassen. Die Versiegelung von Räumen soll auch dazu dienen, die entsprechenden 
Räume nicht permanent (z.B. über Nacht) überwachen zu müssen. 

100. Daher muss jede Veränderung am Siegel, die anzeigt, dass der versiegelte 
Gegenstand bzw. Raum geöffnet worden ist bzw. geöffnet werden konnte, als 
Siegelbruch angesehen werden. Notwendiges Kriterium kann nicht sein, dass das 
Siegel beschädigt (z.B. durch Zerschneiden oder Knicken) oder zerstört wurde 
(z.B. durch vollständiges Beseitigen). Maßgeblich ist vielmehr, dass sich das 
Unternehmen trotz Versiegelung eine Zutrittsmöglichkeit verschafft hat. 
Unerheblich ist deshalb auch, dass dem Nachprüfungsteam ein Schlüssel für den 
Raum übergeben wurde, zumal eine Vielzahl weiterer Exemplare existierte.
Schließlich setzt ein Siegelbruch im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e) 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 nicht den Nachweis voraus, dass die Tür 
tatsächlich geöffnet wurde oder dass in dem versiegelten Raum gelagerte 
Unterlagen verändert oder vernichtet wurden.

3. Vorsatz oder Fahrlässigkeit

101. Außer in Fällen der Einwirkung von Nuturgewalt ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass sich das Siegel nur durch eine vorsätzliche Handlung ablösen 
lässt. Hierfür spricht auch, dass das Siegel nach dem Entfernen augenscheinlich
wieder in einer Art und Weise angebracht wurde, die den Siegelbruch verschleiern 
sollte. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich im Gebäude lediglich von EE 
autorisierte Personen (darunter Mitarbeiter der [...]*, einer 100%igen 
Tochtergesellschaft der EE) aufhielten.

102. Mindestens ist ein fahrlässiger Siegelbruch anzunehmen. Hierbei ist zu 
bedenken, dass Vertreter von EE beim Anbringen des Siegels durch den Leiter des 
Nachprüfungsteams über die Bedeutung des Siegels und die Konsequenzen eines 



40

Siegelbruchs belehrt wurden175. Der Hinweis darauf findet sich auch auf dem 
Siegel selbst. Des Weiteren hat EE bestätigt, dass der Zustand des Siegels durch 
eine Angestellte der [...]* mit einem Wischtuch und Reinigungsmittel verändert 
worden sein könnte.176

103. Es liegt in der ausschließlichen Verantwortung der EE, den eigenen 
Geschäftsbereich so zu organisieren, dass das Verbot des Siegelbruchs auch 
eingehalten wird. In Anbetracht der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen der EE 
kann ausgeschlossen werden, dass sich in der fraglichen Nacht Unbefugte Zutritt 
zu dem Gebäude verschafft haben und den Zustand des Siegels in der 
beschriebenen Weise verändert haben177. EE selbst hat ein unbefugtes Betreten des 
Gebäudes durch Dritte auch nicht behauptet. EE kann sich deshalb jedoch nicht
darauf berufen, dass das Siegel versehentlich aufgebrochen wurde, zumal nicht alle 
im Gebäude befindlichen Personen (z.B. des Reinigungsdienstes) auf die Existenz 
der Siegel und die Notwendigkeit ihrer Unversehrtheit von EE hingewiesen 
wurden178. Im Übrigen hat EE für die zweite Nacht durchaus zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen getroffen, um einen erneuten Siegelbruch zu verhindern.

4. Rechtsfolge

104. Da die Voraussetzungen eines Siegelbruchs im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 
Buchstabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erfüllt sind, kann die Kommission 
gegen EE eine Geldbuße von bis zu 1% des Umsatzes verhängen. Die Höhe der 
Geldbuße richtet sich insbesondere nach der Schwere des Verstoßes sowie den 
besonderen Umständen des Falles.

105. Unabhängig vom konkreten Fall ist davon auszugehen, dass Siegelbrüche 
grundsätzlich schwerwiegend sind. Maßgeblich ist insoweit, dass Versiegelungen 
verhindern sollen, dass während der Nachprüfung Beweismittel verloren gehen
(können), die eine effektive Nachprüfung untergraben. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass die Geldbuße eine abschreckende Wirkung haben muss. Es darf sich für 
ein Unternehmen, bei dem eine Nachprüfung durchgeführt wird, nicht lohnen, ein 
Siegel zu erbrechen.

  
175 Überdies ist davon auszugehen, dass es einem deutschen Unternehmen allgemein bekannt ist, dass 

Siegelbruch strafbewehrt ist, vgl. § 136 Abs. 2 des deutschen Strafgesetzbuches.
176 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 62; "Nachdem Frau […]* 

bemerkt hatte, dass der Raum G.505 verschlossen war, ging sie zur Sicherheitszentrale und bat die 
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes um Aufschluss. […] Frau […]* hat auf Nachfrage ausgesagt, 
dass sie sich daraufhin zurück in den Gebäudeabschnitt G, 5. Etage begab, Tür und Türklinke u.a. 
des versiegelten Besprechungsraums (wie es grundsätzlich zu ihren Aufgaben gehört) von 
Fingerabdrücken reinigte und dabei auch über das Siegel wischte." Die Kommission zieht hieraus 
den Schluss, dass Frau […]* nur durch ein Rütteln an der Tür feststellen konnte, dass der Raum 
G.505 verschlossen war, als sie versuchte, die verschlossene und versiegelte Tür zu öffnen. Danach 
wischte Sie nach eigener Aussage auch über das Siegel. Auch wenn es nach Auskunft von 3M und 
nach Auffassung des Gutachters Dr. Krüger ausgeschlossen ist, dass ein einfaches Überwischen 
(ohne andere Eingriffe) das Siegel verändern könnte, war es zumindest fahrlässig von EE, dass
solche Eingriffe nicht vorgebeugt bzw. verhindert wurden.

177 Antwort von EE auf das Auskunftsverlangen vom 9.8.2006, Akte S. 56 ff.; Antwort von [...]* auf das 
Auskunftsverlangen vom 1.9.2006, Akte S. 224 f.

178 Siehe Randnr. 19.
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106. Von Bedeutung für die Bemessung der Bußgeldhöhe ist in diesem 
Zusammenhang, dass Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
gegenüber der entsprechenden Vorschrift der Verordnung Nr. 17/62, Erste 
Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages179, verschärft 
wurde. Die Vorgängervorschrift, die noch eine Begrenzung des maximalen 
Bußgeldbetrages für Verfahrensverstöße auf 5000 EUR vorsah und es nicht zuließ, 
eine der Größe des betroffenen Unternehmens angemessenes Bußgeld zu 
verhängen180, wurde durch eine erheblich verschärfte Regelung ersetzt. Als
Höchstgrenze kann nunmehr bis zu 1% des Gesamtumsatzes des betroffenen 
Unternehmens vorgesehen werden.

107. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Nachprüfungen im Regelfall nur angeordnet
werden, wenn Wettbewerbsverstöße vermutet werden und eine anderweitige 
Sachverhaltsaufklärung eine geringere Wirksamkeit verspricht. Dies war auch im 
konkreten Fall gegeben. Die Nachprüfung am 29. und 30. Mai 2006 hatte für diese 
Untersuchung eine besondere Bedeutung, da die Kommission Anzeichen für 
Wettbewerbsverstöße zeitnah nachzugehen hatte. 

108. Hinzu kommt, dass der Zweck einer Nachprüfung durch die Kommission durch 
einen Siegelbruch regelmäßig in erheblichem Maße gefährdet wird, wenn sich in 
dem versiegelten Raum Dokumente befinden (wie im vorliegenden Fall, wo sich 
sämtliche am ersten Tag gefundenen Dokumente im versiegelten Raum befanden) 
oder wenn noch nicht durchsuchte Räume versiegelt werden. Die Unversehrtheit 
der Versiegelung des Raums war von besonderer Wichtigkeit, da die dort 
aufbewahrten Dokumente nicht (vollständig) aufgelistet und kopiert worden waren 
und bei der Überprüfung am 30. Mai 2006 nicht mehr festgestellt werden konnte, 
ob bestimmte Dokumente fehlten181. EE war diese Tatsache auch von vorn herein 
bekannt und sie wurde zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens bestritten.

109. Andererseits hat die Kommission bei der Bemessung der Geldbuße zugunsten 
von EE den Umstand berücksichtigt, dass es sich um den ersten Anwendungsfall 
der neuen Vorschrift in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 handelt. Allerdings kann 
dieser Umstand nicht dazu führen, dass es bei einer Geldbuße bleibt, die nicht die 
abschreckende Wirkung von Artikel 23 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
sichern könnte.

110. Zudem ist zu berücksichtigen, dass mit EE im konkreten Fall eines der größten 
Energieunternehmen in Europa betroffen ist, das über umfangreiche 
kartellrechtliche Sachkunde (sowohl "inhouse" als auch extern) verfügt. Die 
Bußgeldvorschriften für die Verletzung von Verfahrensvorschriften waren bereits 
drei Jahre vor den Inspektionen durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 verschärft 
worden. EE wurde sowohl in der Nachprüfungsentscheidung als auch im 
Versiegelungsprotokoll, das anlässlich der Versiegelung angefertigt wurde, 
nochmals ausdrücklich auf den erheblichen Bußgeldrahmen im Falle eines
Siegelbruchs hingewiesen. Daher musste EE um die besondere Bedeutung der 
Beachtung des Siegels bei Nachprüfungen wissen. Dies gilt insbesondere auch 

  
179 ABl. 13 vom 21. 2. 1962, S. 204/62. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003.
180 Vgl. Artikel 15 Abs. 1 Verordnung Nr. 17/62, siehe ABl. Nr. 13 vom 21.2.1962, 204–211.
181 Vgl. Randnr. 70.
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deshalb, weil im gleichen Konzern wenige Wochen zuvor bereits Versiegelungen 
erfolgt waren182. Da EE über einen gesonderten Sicherheitsdienst verfügt, hätte 
ohne weiteres erwartet werden können, dass EE alle notwendigen Maßnahmen zur 
Sicherung des Siegels trifft und so sicherstellt, dass ein Siegelbruch unterbleibt. In 
jedem Fall hätte EE sicherstellen müssen, dass alle im Gebäude befindlichen 
Personen, die Zugang zu dem entsprechenden Bereich haben, ausdrücklich auf die 
Existenz der Siegel und die Bedeutung eines möglichen Siegelbruchs hingewiesen 
werden und dass die entsprechenden Personen wirksam davon abgehalten werden, 
an den versiegelten Türen zu arbeiten und das Siegel zu beschädigen183.

111. Dagegen kann es nicht als mildernder Umstand gewertet werden, dass die 
Kommission keinen spezifischen Beweis dafür erbracht hat, dass auch die Tür zum 
Raum tatsächlich geöffnet wurde bzw. Dokumente entwendet worden seien184.
Denn es ist gerade Sinn und Zweck eines Siegels, die Kommission davor zu 
schützen, Beweise zu erbringen, die vornehmlich in der Sphäre des Unternehmens 
liegen. Im Übrigen war es für die Kommission gerade deshalb nicht möglich, 
solche weiteren Beweise zu erbringen, da nicht alle der in Raum G.505 
versiegelten Dokumente kopiert und katalogisiert worden waren. 

112. EE kann auch nicht geltend machen, mit der Kommission über das geschuldete 
Maß hinaus kooperiert zu haben185. EE hat lediglich Auskunftsverlangen der 
Kommission beantwortet und zur weiteren Aufklärung dieses Falls wenig 
beigetragen, wobei der Siegelbruch von EE bis zum heutigen Tag bestritten wird.

113. Die Höhe der festgesetzten Geldbuße, die etwa 0,14% des Umsatzes von EE 
entspricht, ergibt sich aus der Schwere des Verstoßes gegen die Vorschriften des 
EG-Verfahrensrechts in Wettbewerbssachen sowie den besonderen Umständen des 
Falles. In Anbetracht aller beschriebenen relevanten Faktoren wird die Geldbuße 
auf EUR 38 000 000 Euro festgesetzt. 

  
182 Die Kommission hatte bei EE bereits am 16. und 17. Mai 2006 Durchsuchungen vorgenommen, s. 

die Presseerklärung der Kommission vom 16. Mai 2006, MEMO/06/205.
183 Siehe Randnrn 19 und 74.
184 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 39.
185 Stellungnahme von EE vom 13.11.2006 zu den Beschwerdepunkten, S. 38.
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die E.ON Energie AG hat ein von Vertretern der Kommission nach Artikel 20 Absatz
2 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angebrachtes Siegel erbrochen und 
zumindest fahrlässig gegen Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 verstoßen.

Artikel 2

Wegen des in Artikel 1 genannten Verstoßes wird gegen die E.ON Energie AG eine 
Geldbuße in Höhe von EUR 38 000 000 festgesetzt. 

Die Geldbuße ist binnen drei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser 
Entscheidung in Euro auf das folgende Konto einzuzahlen: 

Konto Nr. 642-0029000-95 der Europäischen Kommission bei

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)

Avenue des Arts, 43

B-1040 Bruxelles

(SWIFT-Code: BBVABEBB – IBAN-Code: BE76 6420 0290 0095)

Nach Ablauf dieser Frist werden automatisch Zinsen zu dem Zinssatz fällig, der von 
der Europäischen Zentralbank für ihre Hauptrefinanzierungsgeschäfte am ersten 
Arbeitstag des Monats, in dem diese Entscheidung erlassen worden ist, angewandt 
wird, zuzüglich 3,5 Prozentpunkte.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist gerichtet an:
E.ON Energie AG
Brienner Straße 40
D- 80333 München
Deutschland

Diese Entscheidung ist ein vollstreckbarer Titel gemäß Artikel 256 Absatz 1 EG-
Vertrag. 

Brüssel, den 30 JAN. 2008 Für die Kommission 
(signed)
Neelie KROES
Mitglied der Kommission


